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Sachverhalt: 
 
Nach Vorstellung des Gutachtens zur möglichen Fusion des Klinikums Südstadt Rostock 
mit der Universitätsmedizin Rostock in der Sitzung des Klinikausschusses vom 14.12.2022 
beauftragte der Klinikausschuss das Klinikum Südstadt Rostock, zu diesem Gutachten eine 
Informationsvorlage vorzulegen. 
 
Im Mai 2022 hat die vom Land M-V eingesetzte Expertenkommission Universitätsmedizin 
MV 2030 die „Ergebnisse ... zur Begutachtung der Universitätsmedizinen Greifswald und 
Rostock", auch als „UnimedMV 2030“ bezeichnet, vorgelegt.  
 
Die Empfehlung Nr. 3 lautet: 
 
„Fusion von Universitätsmedizin Rostock und Klinikum Südstadt Rostock 
 
In Rostock können die Universitätsmedizin und das Klinikum Südstadt gemeinsam mehr 
erreichen. Dass sich derzeit zwei Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft an einem 
Standort und mit investiver Unterstützung durch das Land als Konkurrenten auf einem 
knappen Markt begegnen, ist weder wirtschaftlich vernünftig noch hat dies positive 
Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung sowie die medizinische Forschung. Die seit 
Jahren anhaltende Diskussion über ein Eltern-Kind-Zentrum (ELKI), also letztlich über eine 
Fusion medizinischer Teilbereiche beider Krankenhäuser, bestätigt im Kleinen die 
Richtigkeit dieser Analyse. Die Gutachterkommission empfiehlt daher den jeweiligen 
Verantwortungsträgern, dem Vorbild anderer Regionen in Deutschland zu folgen und eine 
Fusion beider Krankenhäuser anzustreben. Das durch das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen hierfür determinierte Zeitfenster schließt sich zeitnah.  
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Gehobene Synergien sollten dabei als Fusionsanreiz in vollem Umfang für die Verbesserung 
der Krankenversorgung im System verbleiben, um einen echten Quantensprung in der 
medizinischen Versorgung und Forschung in der Region Rostock zu erreichen. In diesem 
Zuge empfiehlt die Gutachterkommission die Akademisierung der Leitungsstrukturen im 
Klinikum Südstadt Rostock sowie eine systematische Revision der Verteilung der 
Fachbereiche an beiden Standorten.“ 
 
In den Erläuterungen dieser Empfehlung ist folgendes zu lesen: 
 
„Die wettbewerbsrechtlichen Hürden für solche Fusionen wurden im Gemeinwohlinteresse 
durch eine Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zum 1. Januar 
2021 gesenkt. Das neugefasste Gesetz gibt den Ländern konkret für Krankenhäuser die 
Möglichkeit, bis 2027 „standortübergreifende Konzentrationsvorhaben“ zu realisieren." 
 
Ferner wird unter anderem auf Krankenhausfusionsvorhaben in Köln und Magdeburg 
verwiesen. Abgesehen davon, dass es ohnehin schwierig ist, dass eine 
Expertenkommission, ausschließlich bestehend aus Medizinern, sich zu rechtlichen 
Aspekten des Kartellrechts oder auch eben zur 10. GWB-Novelle einlässt, dürfte 
mittlerweile das Klinikfusionsvorhaben in Magdeburg als gescheitert zu betrachten sein 
und das Klinikfusionsvorhaben in Köln mindestens stocken, da die Parteien des dortigen 
Koalitionsvertrages sich über den Inhalt des Koalitionsvertrages streiten. Daher war es 
aus Sicht des Klinikums Südstadt Rostock, aber auch der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, angezeigt in rechtlicher Hinsicht prüfen zu lassen, inwieweit diese Empfehlung 
überhaupt rechtlich umsetzbar ist.  
 
Ähnlich verhält es sich mit der Empfehlung Nr. 4, die wie folgt lautet: 
 
„Eltern-Kind-Zentrum Rostock am Campus Schillingallee 
 
Die auf Strukturentscheidungen der 1990er Jahre zurückgehende Herauslösung der 
Gynäkologie und Geburtshilfe aus der Universitätsmedizin Rostock hat zunehmend 
ungünstige Auswirkungen sowohl auf die Qualität der Krankenversorgung als auch auf die 
Forschung sowie die Fachkräftesicherung und muss rückblickend und als isolierte 
Maßnahme als krankenhausplanerische Fehlentscheidung bewertet werden. Sie 
widerspricht vor allem dem Prinzip der gestuften Versorgungsplanung. Im Interesse der 
Behandlungsqualität für Kinder und Jugendliche sowie der Wiederherstellung der 
funktionalen Einheit der Universitätsmedizin ergibt ein Eltern-Kind-Zentrum 
medizinfachlich wie krankenhausökonomisch nur am Standort Schillingallee Sinn. Die 
Gutachterkommission empfiehlt daher dem Land, im Rahmen des Zukunftspaktes 
UnimedizinMV alle Möglichkeiten zu nutzen, um gemeinsam mit der Hansestadt Rostock 
eine Lösung herbeizuführen, die diese medizinische Versorgungsqualität gewährleistet.“ 
 
Es gab bereits um das Jahr 2010 herum Vorstellungen des Landes M-V beide Rostocker 
Kliniken zu fusionieren. Bereits damals wurden kartellrechtliche Einschätzungen 
eingeholt, die letztlich feststellten, dass ein Klinikfusionsvorhaben beider Kliniken in 
Rostock kartellrechtlich unzulässig ist und daher vom Bundeskartellamt niemals 
genehmigt werden würde.  
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Da seitdem erhebliche Zeiträume verstrichen sind, das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) mehrfach geändert wurde, das Bundeskartellamt 
seine Spruchpraxis weiterentwickelt und im September 2021 seine „Sektoruntersuchung 
Krankenhäuser“   
 
(https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/S
ektoruntersuchung_Krankenhaeuser.pdf?__blob=publicationFile&v=3 )  
 
vorgelegt hat, war es angezeigt, die Empfehlungen der Expertenkommission UnimedMV 
2030 einer rechtlichen Untersuchung unterziehen zu lassen. Daher hat des Klinikum 
Südstadt Rostock eine „Fusionskontrollrechtliche Begutachtung von verschiedenen 
Fusions- und Kooperationsoptionen zwischen dem Klinikum Südstadt Rostock und der 
Universitätsmedizin Rostock" in Auftrag gegeben.  
 
Wie sich bereits aus dem vorstehenden Titel des Gutachtens ergibt, sollten sich die 
Gutachter nicht nur mit den Empfehlungen Nr. 3 und 4 der Expertenkommission 
UnimedMV 2030 befassen. Im September 2022 haben die beauftragten GÖRG 
Rechtsanwälte sodann das vorbezeichnete Gutachten, unter anderem auch auf Basis der 
„Wettbewerblichen Begutachtung eines möglichen Zusammenschlussvorhabens zwischen 
Klinikum Südstadt Rostock und Universitätsmedizin Rostock“, der Hamburg Economics 
GmbH vorgelegt. Die GÖRG Rechtsanwälte kommen zu dem Ergebnis, dass eine Vollfusion 
kartellrechtlich nicht genehmigungsfähig ist und auch nicht auf der Grundlage der 
Gesetzesänderung mit der 10. GWB-Novelle mit der Ausnahmeregelung des § 186 Abs. 9 
GWB vollzogen werden darf und in Bezug auf das Eltern-Kind-Zentrum als einziger 
Standort das Klinikum Südstadt Rostock, in Trägerschaft der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock im Rahmen ihres kommunalen Eigenbetriebes, Klinikum Südstadt Rostock, in 
Betracht kommt, da sich anderenfalls die marktbeherrschende Stellung der 
Universitätsmedizin Rostock verstärken würde und sich so das Leistungs- und 
Qualitätsangebot für Patienten verschlechtern würde. 
 
Das Direktorium des Klinikum Südstadt Rostock folgt den Empfehlungen auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht, denn es erschließt sich nicht, wie aus einer hochdefizitär 
deutlich größeren Klinik zusammen mit dem Klinikum Südstadt Rostock eine wirtschaftlich 
tragfähige Klinik entstehen soll, wenn offenbar inhaltliche und strukturelle Probleme der 
größeren Klinik bestehen. Dies kann allerdings auch dahinstehen, da ein solches 
Vorhaben nicht genehmigungsfähig wäre. 
 
 
  
    
 
Eva-Maria Kröger 

 
Anlagen 
1 Gutachten KSR Teil 1 - Fusionskontrollrechtliche Begutachtung 

verschiede... 
öffentlich 

2 Gutachten KSR Teil 2 - Fusionskontrollrechtliche Begutachtung 
verschiede... 

öffentlich 

 

Aktenmappe - 3 von 55

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_Krankenhaeuser.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_Krankenhaeuser.pdf?__blob=publicationFile&v=3


Aktenmappe - 4 von 55



Aktenmappe - 5 von 55



Aktenmappe - 6 von 55



Aktenmappe - 7 von 55



Aktenmappe - 8 von 55



Aktenmappe - 9 von 55



Aktenmappe - 10 von 55



Aktenmappe - 11 von 55



Aktenmappe - 12 von 55



Aktenmappe - 13 von 55



Aktenmappe - 14 von 55



Aktenmappe - 15 von 55



Aktenmappe - 16 von 55



Aktenmappe - 17 von 55



Aktenmappe - 18 von 55



Aktenmappe - 19 von 55



Aktenmappe - 20 von 55



Aktenmappe - 21 von 55



  VERTRAULICH | 14. September 2022 

   
 

 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wettbewerbliche Begutachtung eines möglichen Zusammen-

schlussvorhabens zwischen Klinikum Südstadt 
Rostock und Universitätsmedizin Rostock 

 
 
 
 
 
Gutachten im Auftrag von: 
 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Der Oberbürgermeister 
Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“ Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Rostock  
Südring 81 
18059 Rostock 
 
 
Erstellt durch:  
 
HE | Hamburg Economics GmbH 
Neuer Wall 44 
20354 Hamburg  

Aktenmappe - 22 von 55



  VERTRAULICH | 14. September 2022 

   
 

 - 2 - 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einführung und Zusammenfassung .................................................................................................. - 3 - 

2 Status quo der betroffenen Kliniken ................................................................................................ - 5 - 
2.1 Klinikum Südstadt .................................................................................................................................. - 5 - 
2.2 Universitätsmedizin Rostock ................................................................................................................. - 5 - 
2.3 Lage der potenziell Zusammenschlussbeteiligten und weiterer Krankenhäuser in der Umgebung .... - 6 - 

3 Marktabgrenzung ........................................................................................................................... - 8 - 
3.1 Sachliche Marktabgrenzung .................................................................................................................. - 8 - 
3.2 Räumliche Marktabgrenzung .............................................................................................................. - 10 - 
3.2.1. Einführung ........................................................................................................................................... - 10 - 
3.2.2. Vorgehen BKartA ................................................................................................................................. - 10 - 
3.2.3. Anwendung auf den Fall ...................................................................................................................... - 12 - 

4 Wettbewerbliche Würdigung ........................................................................................................ - 16 - 
4.1 Einführung ........................................................................................................................................... - 16 - 
4.2 Krankenhausmarkt 35 Kilometer Radius ............................................................................................. - 17 - 
4.2.1. Situation ohne Zusammenschluss ....................................................................................................... - 17 - 
4.2.2. Situation mit möglichem Zusammenschluss ....................................................................................... - 21 - 
4.3 Hilfsweise: 50 Kilometer Radius .......................................................................................................... - 21 - 
4.4 Eltern-Kind-Zentrum ........................................................................................................................... - 23 - 
4.5 Hilfsweise: 50 Kilometer Radius ohne Eltern-Kind-Fachabteilungen .................................................. - 25 - 

5 Anhang ......................................................................................................................................... - 27 - 
5.1 Distanzen ............................................................................................................................................. - 27 - 
5.2 Fachabteilungszuordnung ................................................................................................................... - 30 - 
5.3 Mögliche Übertragung der Fälle im Jahr 2019 .................................................................................... - 32 - 

 

Aktenmappe - 23 von 55



  VERTRAULICH | 14. September 2022 

   
 

 - 3 - 

Wettbewerbliche Begutachtung eines möglichen Zusammen-
schlussvorhabens zwischen Klinikum Südstadt 

Rostock und Universitätsmedizin Rostock 
 

Dr. Philipp Schliffke Anna Maria Ruhr-Doose 
 

14. September 2020 
 

1 Einführung und Zusammenfassung 

1) Im Mai 2022 hat eine Gutachterkommission um 
den Vorsitzenden Professor Heyo Kroemer das Gut-
achten „UnimedMV 2030 – Ergebnisse der Experten-
kommission zur Begutachtung der Universitätsmedi-
zinen Greifswald und Rostock“ vorgelegt. In diesem 
Gutachten spricht sich die Kommission unter ande-
rem dafür aus, die beiden in öffentlicher Trägerschaft 
befindlichen Kliniken in der Hansestadt Rostock, das 
Klinikum Südstadt Rostock und die Universitätsmedi-
zin Rostock, zusammenzulegen. Dies wird von der 
Gutachterkommission primär damit begründet, dass 
es weder wirtschaftlich vernünftig sei noch positive 
Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung oder 
die medizinische Forschung hätte, dass sich zwei Kli-
niken „an einem Standort und mit investiver Unter-
stützung durch das Land als Konkurrenten auf einem 
knappen Markt begegnen[.]“1 

2) Zur Diskussion stehen zwei Szenarien für eine 
vertiefte Zusammenarbeit des Klinikums Südstadt 
und der Universitätsmedizin Rostock: 

• Eine Vollfusion des städtischen Klinikums Süd-
stadt Rockstock und der Universitätsmedizin 
Rostock; 

• Die Einrichtung eines Eltern-Kind-Zentrums durch 
Zusammenlegung der zum Klinikum Südstadt ge-
hörenden Kliniken für Geburtshilfe, Neonatologie 
sowie der präpartalen Patienten aus der Gynäko-
logie mit der zur Universitätsmedizin gehörenden 
Klinik für Pädiatrie. 

 
1 Kroemer, H. et al. (2022): UnimedMV 2030 – Ergebnisse der Ex-
pertenkommission zur Begutachtung der Universitätsmedizinen 

3) Das Klinikum Südstadt in Trägerschaft der Han-
sestadt Rostock hat die HE | Hamburg Economics 
GmbH (im Folgenden „HE“) damit beauftragt, zu prü-
fen, ob eine Vollfusion oder die Einrichtung eines El-
tern-Kind-Zentrums – wahrscheinlich – zu wettbe-
werblichen Bedenken des Bundeskartellamts (im Fol-
genden „BKartA“) führen wird.  

4) HE kann eine Entscheidung des BKartA nicht vo-
raussehen. Gerade im Bereich Krankenhausfusionen 
gibt es jedoch eine sehr umfangreiche und veröffent-
lichte Entscheidungspraxis des BKartA sowie eine im 
Jahr 2021 fertiggestellte und publizierte Sektorunter-
suchung. Aus diesen Dokumenten ergibt sich ein 
weitgehend transparentes und systematisch ange-
wendetes Prüfverfahren des BKartA zur Beurteilung 
von Zusammenschlüssen im Krankenhaussektor.  

5) HE führt die entsprechenden Prüfschritte nach-
folgend aus und erstellt auf dieser Basis eine Prog-
nose, zu welchem Ergebnis das BKartA im Rahmen ei-
ner Prüfung des Zusammenschlussvorhabens wahr-
scheinlich gelangen würde. Sofern es aufgrund von 
Datenrestriktionen nicht möglich ist, das erwartete 
Vorgehen des BKartA insbesondere im Bereich der 
räumlichen Marktabgrenzung vollständig auszufüh-
ren, begegnet HE diesem Umstand mit konservativen 
Szenarienbetrachtungen. 

6) Von HE nicht geprüft wird die Frage, ob der po-
tenzielle Zusammenschluss überhaupt beim BKartA 
anzumelden ist oder sich Ausnahmen in Bezug auf die 
Anmeldepflicht aufgrund einer möglichen Förderung 
über den Krankenhausstrukturfond ergeben. Diese 

Greifswald und Rostock, Herausgeber: Ministerium für Wissen-
schaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklen-
burg-Vorpommern (im Folgenden Unimed-Bericht), Seite 34. 
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Fragen sind rein rechtlicher Natur und fallen nicht in 
das Kompetenzgebiet von HE. 

7) Das Gutachten ist wie folgt aufgebaut: 

• Im nachfolgenden Abschnitt 2 werden die (po-
tenziellen) Zusammenschlussbeteiligten vorge-
stellt; 

• In Abschnitt 3 erfolgt die sachliche und räumli-
che Marktabgrenzung; 

• In Abschnitt 4 wird die wettbewerbliche Beurtei-
lung für beide Fusionsoptionen und für verschie-
dene Szenarien der räumlichen Marktabgren-
zung erläutert. 

8) Die wesentlichen Analyseergebnisse sind: 

• Der sachliche relevante Markt ist der Markt für 
akutstationäre Krankenhausdienstleistungen. 
Ob weitere sachliche Märkte zum Beispiel für 
seltene Spezialbehandlungen oder für Kinder- 
und Jugendmedizin abzugrenzen sein könnten, 
kann offenbleiben. Denn ein Zusammenschluss 
würde jedenfalls den Markt für akutstationäre 
Krankenhausdienstleistungen betreffen und die 
wettbewerbliche Beurteilung würde auch nicht 
anders ausfallen, wenn ein eigener Markt für 
Kinder- und Jugendmedizin abgegrenzt würde. 

• Der räumlich relevante Markt umfasst eine Re-
gion von bis zu 35 Straßenkilometer um den 
Standort des Klinikums Südstadt in Rostock, wel-
ches selbst in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Universitätsmedizin Rostock liegt. Neben den 
potenziell Zusammenschlussbeteiligten befin-
den sich dann zwei weitere Klinken in Bad 
Doberan und Ribnitz-Dammgarten im räumlich 
relevanten Markt. Hilfsweise, aufgrund von Da-
tenunsicherheiten, wird ein größerer räumlicher 
Markt von bis zu 50 Straßenkilometer um das 
Klinikum Südstadt betrachtet. In diesem Szena-
rio befinden sich zwei weitere Klinken in Güst-
row und Bützow innerhalb des räumlich relevan-
ten Marktes. Ein noch größerer räumlicher 
Markt erscheint ausgeschlossen. 

• Auf dem räumlich eng abgegrenzten Markt er-
reicht die Universitätsmedizin Rostock bereits 
allein einen Marktanteil in Höhe von 49%, deut-
lich oberhalb der Schwelle zur vermuteten Ein-
zelmarktbeherrschung. Die potenziell Zusam-
menschlussbeteiligen würden auf den räumlich 

eng abgegrenzten Markt einen Marktanteil von 
82% erreichen, das heißt, die marktbeherr-
schende Stellung würde erheblich verstärkt. 

• Auf dem räumlich weit abgegrenzten Markt er-
reicht die Universitätsmedizin Rostock einen 
Marktanteil von 39%, gerade unter der Schwelle 
zur vermuteten Einzelmarktbeherrschung, aber 
die potenziell Zusammenschlussbeteiligten er-
reichen gemeinsam einen Marktanteil von 64% 
deutlich oberhalb der Schwelle zu vermuteten 
Marktbeherrschung. 

• Trotz der sehr hohen Marktanteile und der er-
heblichen Verstärkung (enge räumliche Abgren-
zung) oder der jedenfalls Schaffung einer markt-
beherrschenden Stellung (weite räumliche Ab-
grenzung) wäre die Einrichtung eines Eltern-
Kind-Zentrums wahrscheinlich freigabefähig. 
Die für dieses Zentrum zusammenzulegenden 
Einrichtungen am Klinikum Südstadt und der 
Universitätsmedizin Rostock sind aktuell fast 
vollständig komplementär zueinander. Es 
kommt insoweit nur übergeordnet zu einer 
Marktanteilsaddition, nicht aber im Bereich der 
relevanten Fachabteilungen. Da die potenziell 
Zusammenschlussbeteiligten in diesen Fachab-
teilungen aktuell nicht im Wettbewerb stehen, 
kann dieser auch nicht eingeschränkt werden. 

• Eine mögliche Vollfusion des Klinikums Südstadt 
und der Universitätsmedizin Rostock erfüllt da-
gegen wahrscheinlich die Untersagungsvoraus-
setzungen des BKartA. In diesem Fall kommt es 
nicht nur übergeordnet zu einer erheblichen 
Marktanteilsaddition, sondern auch im Bereich 
der relevanten Fachabteilungen sowohl mit en-
ger als auch mit weiter räumlicher Marktabgren-
zung. Die potenziell Zusammenschlussbeteilig-
ten sind in den Bereichen Innere Medizin, Chi-
rurgie, Orthopädie und Anästhesiologie jeweils 
die größten und damit im Prüfrahmen des 
BKartA auch engsten Wettbewerber auf dem re-
levanten Markt. In Folge würde ein Zusammen-
schluss wahrscheinlich zu einer erheblichen Be-
hinderung wirksamen Wettbewerbs führen, wo-
mit das Untersagungskriterium des BKartA er-
füllt wäre.  
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2 Status quo der betroffenen Kliniken 

2.1 Klinikum Südstadt 

9) Das Klinikum Südstadt Rostock (im Folgenden 
auch „Südstadt“) ist ein Allgemeinkrankenhaus in 
Rostock. Darüber hinaus ist es ein akademisches 
Lehrkrankenhaus und Träger der Universitätsfrauen-
klinik. Das Klinikum Südstadt befindet sich in öffentli-
cher Hand. Der Träger ist die Hansestadt Rostock. 

10) Das Klinikum Südstadt hat sich in den letzten Jah-
ren im Wachstum positiv entwickelt. Die nachste-
hende Abbildung fasst die Entwicklung der Bettenan-
zahl (Linie, blau) und die Entwicklung der vollstatio-
när aufgenommenen Fälle (Balken, gelb) seit dem 
Jahr 2012 und bis 2020 zusammen. 

 

11) Die Anzahl der Betten in Südstadt hat im Zeitver-
lauf von 2012 bis 2020 um 10,3% zugenommen. Die 
Bettenanzahl wird im Rahmen der Krankenhauspla-
nung von der jeweiligen Landesregierung festgelegt, 
um die stationäre Gesundheitsversorgung zu ge-
währleisten. 

12) Die Anzahl der vollstationären Fälle hat sich von 
2012 bis 2019 um 28,3% erhöht. Hier endet der Be-
trachtungszeitraum im Jahr 2019, da 2020 als erstes 

 
2 HE hat sich bei der Einordnung der jeweiligen Abteilungen eines 
Krankenhauses in Fachabteilungen an dem Vorgehen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommerns bei der Krankenhausplanung orien-
tiert. Die Zuordnung zu den Fachabteilungen für jedes hier rele-
vante Krankenhaus befindet sich in Anhang 5.2. 

Jahr der COVID-Pandemie nicht als repräsentativ ein-
zustufen ist. 

13) Das Klinikum Südstadt verfügt über fünf Fachab-
teilungen, in denen die knapp 26 Tausend vollstatio-
när behandelten Fälle im Jahr 2019 versorgt wurden.2 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 
Verteilung der Fälle auf die jeweiligen Fachabteilun-
gen. 

 

14) Die Fachabteilung für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe stellt mit 40% der behandelten Fälle im 
Jahr 2019 die größte Abteilung in Südstadt dar. Hie-
rauf folgen die Innere Medizin (32%), die Chirurgie 
(16%) und die Orthopädie/Unfallchirurgie (19%). Nur 
2% der Fälle werden in Anästhesiologie/Intensivme-
dizin behandelt. 

15) Die Universitätsmedizin Rostock (im Folgenden 
auch „Universitätsmedizin“) verfügt seit Dezember 
2004 nicht mehr über die Fachabteilung für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe. Im Rahmen einer auf 
landespolitischer Ebene gewollten Marktbereinigung 
in den Jahren um die Jahrtausendwende mussten so-
wohl Südstadt als auch Universitätsmedizin auf ein-
zelne Fachabteilungen verzichten. Im Zuge dessen 
wurde die Universitätsklinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe alleinig bei Südstadt angesiedelt, gefolgt 
von dem weit überwiegenden Anteil der Neonatolo-
gie als Teil der Frauenheilkunde und Geburtshilfe im 
Jahr 2007. Dies ist bis heute der Fall.3 

2.2 Universitätsmedizin Rostock 

16) Die Universitätsmedizin Rostock ist eine rechts-
fähige Teilkörperschaft der Universität Rostock.  

3 Südstadt verzichtete dabei seinerseits auf die Fachabteilungen 
für Pädiatrie, Urologie und eine psychiatrische Tagesklinik. 

Südstadt 2019

Fachabteilung Anzahl Fälle Anteil

Frauenheilkunde und Geburtshilfe 10.178      40%

Innere Medizin 8.301            32%

Chirurgie 4.173            16%

Orthopädie/Unfallchirurgie 2.679            10%

Anästhesiologie/Intensivmedizin 411               2%

Summe 25.742         

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Aktenmappe - 26 von 55



  VERTRAULICH | 14. September 2022 

   
 

 - 6 - 

17) Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung 
der Universitätsmedizin in den Jahren seit 2012 dar. 

 

18) Die Universitätsmedizin hat etwa die doppelte 
Bettenanzahl (2,2-fach im Betrachtungszeitraum) 
wie das Klinikum Südstadt. Diese Anzahl hat in dem 
Zeitraum von 2012 bis 2020 um etwa 12,7% zuge-
nommen. 

19) Dahingegen ist die Anzahl der vollstationär be-
handelten Fälle von 2012 wiederum bis 2019 um le-
diglich 4,3% gestiegen. Insgesamt behandelt die Uni-
versitätsmedizin auch weniger als die zweifache An-
zahl vollstationärer Fälle als Südstadt (1,7-fach im Be-
trachtungszeitraum). 

20) In dem Jahr 2019 wurden in der Universitätsme-
dizin etwa 46 Tausend Fälle vollstationäre behandelt. 
Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Fach-
abteilungen. 

 
4 Die Distanzangaben in diesem Gutachten beziehen sich auf Stra-
ßenkilometer, die über https://www.google.de/maps im August 
2022 ermittelt wurden. Wenn Google verschiedene Routen vor-

 

21) Die Innere Medizin stellt die größte Fachabtei-
lung der Universitätsmedizin dar; hier wurden 27% 
aller Fälle in dem Jahr 2019 behandelt. Darauf folgen 
die Chirurgie (12%), die Neurologie (8%), die Kinder- 
und Jugendmedizin (7%) sowie die Hals-Nasen-Oh-
renkunde, die Augenheilkunde sowie die Psychiatrie 
und Psychotherapie (jeweils 6%). 

22) In den weiteren zwölf der insgesamt 19 Fachab-
teilungen der Universitätsmedizin werden die restli-
chen Fälle behandelt. Keine der Abteilungen macht 
mehr als 5% der behandelten Fälle aus. 

2.3 Lage der potenziell Zusammenschlussbeteilig-
ten und weiterer Krankenhäuser in der Umge-
bung 

23) Das Klinikum Südstadt und die Universitätsmedi-
zin Rostock befinden sich beide in dem Stadtbereich 
Rostocks. Sie liegen etwa drei Kilometer voneinander 
entfernt.4 

geschlagen hat, wurde immer die kürzeste Route zu Grunde ge-
legt. Die Ergebnisse der verschiedenen Suchanfragen sind im An-
hang 6.1 dokumentiert. 

Universitätsmedizin 2019

Fachabteilung Anzahl Fälle Anteil

Innere Medizin 11.105      27%

Chirurgie 5.041            12%

Neurologie 3.268            8%

Kinder- und Jugendmedizin 2.792            7%

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 2.687            6%

Augenheilkunde 2.650            6%

Psychiatrie und Psychotherapie 2.445            6%

Urologie 2.183            5%

Orthopädie/Unfallchirurgie 1.702            4%

Kinderchirurgie 1.384            3%

Haut- und Geschlechtskrankheiten 1.369            3%

Strahlentherapie 1.064            3%

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 999               2%

Herzchirurgie 827               2%

Neurochirurgie 761               2%

Nuklearmedizin 602               1%

Kinder-u. Jugendpsychiatrie 490               1%

Anästhesiologie/Intensivmedizin 375               1%

Psychosom. Medizin/Psychotherapie 99                 0%

Summe 41.843         

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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24) In Rostock selbst befinden sich keine weiteren 
Allgemein- oder Universitätskrankenhäuser. Nach 
letzten Angaben des Statistischen Amtes Mecklen-
burg-Vorpommern aus dem Jahr 2019 befanden sich 
zwar vier Kliniken mit insgesamt 1.537 aufgestellten 
Betten in Rostock, aber in zwei Fällen dürfte es sich 
um das Zentrum für Radiologie und das Zentrum für 
Nervenheilkunde der Universitätsmedizin Rostock 
handeln, die vom Statistischen Landesamt offenbar 
separat erfasst wurden. Insbesondere geht aus den 
Qualitätsberichten der beiden potenziellen Zusam-
menschlussbeteiligten für das Jahr 2019 hervor, dass 
diese über insgesamt 1.563 Betten verfügten, das 
heißt über etwas mehr Betten als vom Statistischen 
Landesamt für die gesamte Stadt erfasst.5 

25) In der näheren und weiteren Umgebung der 
Hansestadt Rostock (Fahrstrecke bis circa 70 Straßen-
kilometer zum Klinikum Südstadt) befinden sich das 
Sana Krankenhaus Bad Doberan, die Bodden-Klinik 
Ribnitz-Damgarten, die Warnowklinik Bützow, das 
KMG Klinikum Güstrow, das DRK-Krankenhaus 
Teterow, das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Malchin 
und das Sana Hanse-Klinikum Wismar. 

26) Die nachstehende Tabelle gibt die jeweilige Ent-
fernung sowie die Anzahl der vollstationär behandel-
ten Fälle aus dem Jahr 2019 an.6 Wie zuvor stellt HE 
hier und bei Bedarf auch in den folgenden Darstellun-
gen auf das Jahr 2019 als das letzte repräsentative 
Jahr vor der COVID-Pandemie ab. 

 

27) In naher Umgebung der potenziell Zusammen-
schlussbeteiligten befinden sich das Klinikum Bad 

 
5 Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 
2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qua-
litätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Diese sind auf 
der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschusses als Down-
load verfügbar. HE hat aus den Berichten jeweils aus dem Kapitel 

Doberan in 18 Kilometer Entfernung. In mittlerer Ent-
fernung befinden sich die Kliniken in Ribnitz-Damgar-
ten (33 Kilometer), in Bützow (38 Kilometer) und in 
Güstrow (42 Kilometer). Im weiteren Umkreis befin-
den sich noch die Kliniken Teterow (55 Kilometer), 
Wismar (59 Kilometer) und Malchin (70 Kilometer). 

28) Wenn sich im Umkreis von etwa 70 Kilometern 
der potenziell Zusammenschlussbeteiligten auch ins-
gesamt sieben weitere akutstationäre Krankenhäu-
ser befinden, so weisen nur zwei von diesen (Güst-
row und Wismar) eine vergleichbar große Anzahl voll-
stationärer Fälle zum Klinikum Südstadt und der Uni-
versitätsmedizin Rostock auf. 

29) Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der 
vollstationären Fälle aus dem Jahr 2019 auf die po-
tenziell Zusammenschlussbeteiligten und die im Um-
kreis liegenden Kliniken auf. 

 

30) In dieser Betrachtung sind die betroffenen Kran-
kenhäuser Universitätsmedizin Rostock und Klinikum 
Südstadt die größten Kliniken. Die Universitätsmedi-
zin Rostock behandelt etwa 1/3 der Gesamtfälle; 
Südstadt etwa 20%. Darauffolgen, wie bereits ausge-
führt, ausschließlich Güstrow (circa 15%) und Wismar 
(circa 14%) als vergleichbar große Krankenhäuser.  

B die vollstationäre Fallzahl einer Abteilung und eines Jahres ent-
nommen. 
6 Die Entfernung ist vom Standort des Klinikums Südstadt zum je-
weiligen Standort des anderen Krankenhauses ermittelt. 

Name Entfernung Fälle (2019)

Sana Krankenhaus Bad Doberan 18 6.647

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 33 7.245

Warnowklinik Bützow 38 2.967

KMG Klinikum Güstrow 42 19.717

DRK-Krankenhaus Teterow 55 5.384

Sana Hanse-Klinikum Wismar 59 18.602

D.-Bonhoeffer-Klinikum Malchin 70 3.702

Quelle: Hamburg Economics, Google Maps.

Kliniken in der Nähe der Zusammenschlussbeteiligten
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3 Marktabgrenzung 

3.1 Sachliche Marktabgrenzung 

31) Der sachlich relevante Markt ist der Markt für 
akutstationäre Krankenhausdienstleistungen. Das 
Klinikum Südstadt und die Universitätsmedizin 
Rostock sind beide auf diesem Markt tätig. 

32) Die sachliche Marktabgrenzung erfolgt auf Basis 
des sogenannten Bedarfsmarktkonzepts aus Sicht 
der Nachfrager. Solche Waren und Dienstleistungen 
sind dem sachlich relevanten Markt zugehörig, wel-
che aus Sicht eines durchschnittlichen und verständi-
gen Nachfragers im Hinblick auf die Produkteigen-
schaften und -preise sowie des anvisierten Verwen-
dungszwecks ohne weiteren Aufwand austauschbar 
sind, da sie sich zur Bedarfserfüllung eignen.7 Die re-
levanten Nachfrager sind vorliegend die Patienten, 
die selbst entscheiden können, in welchem Kranken-
haus sie behandelt werden. Auch in akuten Notfällen 
und bei nicht ansprechbaren Patienten bleibt eine 
Auswahlentscheidung erhalten, die dann jedoch bei-
spielsweise vom Notarzt getroffen wird.8 

33) Neben der Austauschbarkeit aus Sicht der Nach-
frager ist nach der Entscheidungspraxis des BKartA 
ebenfalls die Angebotsumstellungsflexibilität der An-
bieter zu berücksichtigen. Das heißt, die Möglichkeit 
der beiden Krankenhäuser ihr Angebot auf andere 
Dienstleistungen umzustellen beziehungsweise die 
Möglichkeit weiterer Anbieter wiederum das Ange-
bot auf die vom Zusammenschluss betroffenen 
Dienstleistungen umzustellen.9 

34) Das BKartA grenzt den sachlich relevanten Markt 
für akutstationäre Krankenhausdienstleistungen in 
ständiger Entscheidungspraxis als sogenannten Sorti-
mentsmarkt ab.10 Es erfolgt insoweit – jedenfalls im 
Ausgangspunkt – keine Differenzierung nach einzel-
nen Fachabteilungen oder zwischen verschiedenen 
Gruppen von Patienten. Die Abgrenzung eines Sorti-

 
7 Vergleiche stellvertretend BKartA (2021), B3-29/15, Sektorun-
tersuchung Krankenhäuser, Rn. 640 ff. 
8 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 643 ff. 
9 Vergleiche BGH, Beschluss vom 16.01.2008, KVR 26/07 – Kreis-
krankenhaus Bad Neustadt (juris), Rn. 54. 
10 Vergleiche zum Beispiel BKartA, Beschluss vom 10.03.2005, 
B10-123/04 – Rhön-Klinikum AG/Landkreis Rhön-Grabfeld, Rn. 
85 ff.; BKartA, Beschluss vom 14.05.2014, B3-135/13 - Klinikum 

mentsmarkts setzt voraus, dass das angebotene Wa-
ren- oder Dienstleistungsbündel den abstrakten Er-
wartungen der Abnehmer entspricht. Keine Voraus-
setzung zur Abgrenzung eines Sortimentsmarktes ist 
es dagegen, dass die Nachfrage typischerweise auf 
das ganze Sortimentsbündel gerichtet ist.11 

35) Diese im Jahr 2005 entwickelte und in der Ent-
scheidungspraxis beibehaltene Marktabgrenzung 
wurde vom BKartA zusätzlich im Rahmen der Sek-
toruntersuchung Krankenhäuser kritisch hinterfragt, 
jedoch im Ergebnis und auf Basis ergänzender empi-
rischer Auswertungen beibehalten. Maßgeblich ist 
zunächst, dass Patienten eine jeweils sehr individu-
elle Nachfrage haben und Krankenhäuser mit ver-
schiedenen Fachabteilungen grundsätzlich, wenn 
auch in unterschiedlicher Bandbreite, so ausgelegt 
sind, diese individuelle Nachfrage zu bedienen.12 Die 
Erbringung der Leistung eines Krankenhauses erfolgt 
aber in der Regel nicht isoliert durch einzelne Fach-
abteilungen. Vielmehr zeigt eine Auswertung der Be-
handlungs-DRGs (diagnosebezogene Fallgruppen), 
dass im Durchschnitt circa 85% der DRG in verschie-
denen Fachabteilungen erbracht werden. Die Leis-
tung der verschiedenen Fachabteilungen kann dem-
nach nicht trennscharf voneinander abgegrenzt wer-
den, wobei das BKartA gewisse Ausnahmen oder Be-
sonderheiten für die Bereiche Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, Augenheilkunde und die Kinder- und Ju-
gendmedizin anerkennt. Gegen eine Abgrenzung von 
Fachabteilungen als individuelle Märkte spreche 
auch, dass auf Basis von Befragungen von Kranken-
häusern und niedergelassenen Ärzten regelmäßig 
fachabteilungsübergreifende Aspekte wie der allge-
meine Ruf eines Krankenhauses, die Hygiene oder die 
Qualität der Pflege für die Krankenhausauswahl ent-
scheidungserheblich sind.13  

36) Auch die Abgrenzung eines eigenen sachlich re-
levanten Marktes für Notfallpatienten lehnt das 
BKartA ab, insbesondere da es angebotsseitig keine 

Esslingen/Kreiskliniken, Rn. 61 ff.; BKartA, Beschluss vom 
30.07.2020, B3-33/20 - Zentralklinikum Flensburg, Rn. 216. 
11 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 641. 
12 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 642, 643 ff., 648 ff. 
13 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 656 ff., 658 ff., 662 ff. 

Aktenmappe - 29 von 55



  VERTRAULICH | 14. September 2022 

   
 

 - 9 - 

Differenzierung des Leistungsangebots oder der Ver-
gütung nach Patientengruppen gibt und auch die 
Krankenhäuser in der Praxis nicht nach diesen Grup-
pen differenzieren oder auch nur eine trennscharfe 
Definition für Notfallpatienten verwenden würden.14 

37) Keinen gesonderten sachlich relevanten Markt 
grenzt das BKartA zudem für Universitätskliniken ab. 
Ein gesonderter sachlicher Markt kommt gemäß 
BKartA zunächst nicht deshalb in Betracht, weil einige 
hochspezialisierte Behandlungen nur in Universitäts-
kliniken angeboten werden. Denn erstens sind hoch-
spezialisierte Behandlungen zahlenmäßig zu wenige 
und zweitens würde man dann einen Markt für diese 
Behandlungen, aber nicht für Universitätsklinken ab-
grenzen.15 Es könnte darüber hinaus zwar sein, dass 
ein eigener sachlicher Markt für klinische Forschung 
abzugrenzen ist, aber dies ist für einen Zusammen-
schluss unter Beteiligung eines Allgemeinkranken-
hauses – wie vorliegend – nicht relevant, denn der 
Zusammenschluss betrifft dann jedenfalls auch den 
Markt für akutstationäre Krankenhausdienstleistun-
gen.16 Außerdem kommt die Abgrenzung eines eige-
nen sachlichen Markts für Universitätskliniken weder 
aufgrund einer abweichenden Angebotsbreite noch 
auf Basis einer abweichenden Angebotstiefe in Be-
tracht. Eine Differenzierung nach Angebotsbreite 
entspräche der Abgrenzung nach Fachabteilungen, 
die das BKartA jedoch mit Verweis auf den fachabtei-
lungsübergreifenden Charakter vieler Leistungen 
(siehe oben) ablehnt.17 Hinsichtlich der Angebots-
tiefe ist es nach Ermittlungen des BKartA schließlich 
so, dass auch in Kliniken in der Maximalversorgung 
(einschließlich Universitätskliniken) mehrheitlich sol-
che Leistungen erbracht werden, die ansonsten auch 
von kleineren Krankenhäusern in der Regelversor-
gung erbracht werden. Eine klare Trennung entlang 
der Angebotstiefe gibt es demnach nicht.18 Soweit 

 
14 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 668 ff.  
15 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 11.12.2006, B3-1002/06 – 
Universitätsklinikum Greifswald/Kreiskrankenhaus Wolgast, Rn. 
35. 
16 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 11.12.2006, B3-1002/06 – 
Universitätsklinikum Greifswald/Kreiskrankenhaus Wolgast, Rn. 
36. 
17 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 11.12.2006, B3-1002/06 – 
Universitätsklinikum Greifswald/Kreiskrankenhaus Wolgast, Rn. 
53 ff., 61. 

die obigen Ausführungen auf einer Entscheidung des 
BKartA aus dem Jahr 2006 beruhen, hat das BKartA 
auch in späteren Zusammenschlussvorhaben unter 
Beteiligung von Universitätskliniken keinen eigenen 
sachlich relevanten Markt für diese abgegrenzt.19 

38) Nicht zum sachlich relevanten Markt gehören 
nach ständiger Entscheidungspraxis dagegen: 

• Rehabilitationseinrichtungen, 

• Alten- und Pflegeheime und 

• reine Privatkliniken.20 

39) Ebenfalls sind Psychiatrische Fachabteilungen 
oder -kliniken vom sachlich relevanten Markt ausge-
nommen.21 Dies betrifft im vorliegenden Fall die 
Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie, 
die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Psychoso-
matische Medizin (ausschließlich) an der Universi-
tätsmedizin Rostock. 

40) Hinsichtlich möglicher Besonderheiten in Einzel-
fällen geht das BKartA davon aus, dass die relevanten 
Verhaltensspielräume und Wettbewerbsverhältnisse 
zunächst durch die weite Abgrenzung eines Sorti-
mentsmarkts für akutstationäre Krankenhausdienst-
leistungen und ohne weitere Differenzierungen er-
fasst werden können. Das BKartA erkennt jedoch an, 
dass für die Beurteilung eines konkreten Zusammen-
schlussvorhabens auf die tatsächlichen Wettbe-
werbsauswirkungen geachtet werden muss. Insbe-
sondere kann es sein, dass sich die spezifischen Leis-
tungsspektren zweier Krankenhäuser in einem Ein-
zelfall besonders weitgehend überschneiden, oder 
gerade nicht. Diese notwendige Differenzierung 
kommt jedoch nicht auf der Ebene der sachlichen 

18 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 11.12.2006, B3-1002/06 – 
Universitätsklinikum Greifswald/Kreiskrankenhaus Wolgast, Rn. 
45 ff., 51 f., 62 ff. 
19 Vergleiche zum Beispiel BKartA, Beschluss vom 8.01.2009, B3-
174/08 – Universitätsklinikum Freiburg/Herz-Zentrum Bad Kro-
zingen; BKartA, Beschluss vom 7.06.2021, B3-67/21 – Cha-
rité/Deutsches Herzzentrum Berlin. 
20 Vergleiche zum Beispiel BKartA, Beschluss vom 23.03.2005, 
B10-109/04 – Rhön-Klinikum/Krankenhaus Eisenhüttenstadt, Rn. 
71; BKartA, Beschluss vom 07.09.2006, B3-1000/06 – Helios Kli-
niken/Humaine Kliniken; BKartA, Beschluss vom 14.05.2014, B3-
135/13 – Klinikum Esslingen, Rn. 62. 
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Marktabgrenzung zum Tragen, sondern erst im zwei-
ten Schritt der wettbewerblichen Beurteilung.22 Die-
ser Aspekt ist vorliegend insbesondere im Hinblick 
auf ein mögliches Eltern-Kind-Zentrum relevant, vor 
allem da das BKartA jedenfalls für den Bereich Ge-
burtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin auch die 
Abgrenzung eines eigenen sachlich relevanten Mark-
tes in Betracht zieht. Ob es einen eigenen sachlich re-
levanten Markt für diesen Bereich gibt, kann jedoch 
offengelassen werden. Denn für die im Rahmen der 
wettbewerblichen Beurteilung gezogenen Schlussfol-
gerungen wird es darauf nicht ankommen (siehe Ab-
schnitt 4.1). 

41) Schließlich ist festzustellen, dass sowohl das Kli-
nikum Südstadt als auch die Universitätsklinik 
Rostock Krankenhäuser sind, die akutstationäre me-
dizinische Dienstleistungen anbieten (vergleiche Ab-
schnitte 2.1 und 2.2) und daher beide auf dem sach-
lich relevanten Markt für akutstationäre Kranken-
hausdienstleistungen tätig sind. 

3.2 Räumliche Marktabgrenzung 

3.2.1. Einführung 

42) Der räumlich relevante Markt umfasst das Stadt-
gebiet Rostock und umliegende Gemeinden bis zu ei-
ner Entfernung von 35 Straßenkilometer um die 
Standorte der (potenziell) Zusammenschlussbeteilig-
ten. Soweit eine nachfrageseitige Abgrenzung des 
räumlich relevanten Marktes aufgrund nicht verfüg-
barer Daten nicht endgültig möglich ist, wird im Ver-
lauf hilfsweise eine weitere räumliche Abgrenzung in 
Betracht gezogen. 

43) Auch die Abgrenzung des räumlich relevanten 
Marktes erfolgt nach dem Bedarfsmarktkonzept. Die 
räumliche Marktabgrenzung verfolgt das übergeord-
nete Ziel, die wesentlichen auf die Zusammenschluss-
beteiligten wirkenden Wettbewerbskräfte von den 
weniger relevanten Wettbewerbskräften zu trennen. 
Der räumlich relevante Markt ist grundsätzlich die 
Region, aus der die Patienten der Zusammenschluss-
beteiligten jedenfalls zu einem signifikanten Teil 

 
22 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 665 ff. 
23 Vergleiche stellvertretend BKartA (2021), B3-29/15, Sektorun-
tersuchung Krankenhäuser, Rn. 677 ff. 
24 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 682 ff. 

stammen, denn die Auswahl dieser Patienten wird 
durch den Zusammenschluss berührt.23 

44) Nicht zu beachten ist insoweit, dass Krankenhäu-
ser ihre Leistung bundesweit anbieten. Denn das 
bundesweite Angebot trifft auf eine nur regionale 
Nachfrage und im Rahmen des Bedarfsmarktkon-
zepts ist grundsätzlich die Sicht der Marktgegenseite 
– hier der Patienten – einzunehmen. Beispielsweise 
gibt das BKartA an, dass gut 80% aller Patienten eines 
Krankenhauses aus einer Entfernung von (nur) bis zu 
35 Kilometer stammen. Auch Empfehlungen für Kran-
kenhäuser von Bekannten und Ärzten beziehen sich 
in der Regel auf Krankenhäuser in der unmittelbaren 
oder näheren Umgebung.24 

45) Nicht beachtet werden auch zahlenmäßig nicht 
ins Gewicht fallende Sonderfälle wie Spezialbehand-
lungen, Patienten am Urlaubsort oder Krankenhaus-
aufenthalte aus Notsituationen. In diesen Fällen spie-
gelt der Wohnsitz der Patienten in der Regel nicht das 
tatsächliche Einzugsgebiet eines Krankenhauses wi-
der, so dass diese Zufalls-Patienten oder Sonderfälle 
für das tatsächliche Wettbewerbsgeschehen keine 
entscheidende Rolle spielen.25 

3.2.2. Vorgehen BKartA 

46) Die räumliche Marktabgrenzung durch das 
BKartA erfolgt in etablierter Entscheidungspraxis in 
einem systematischen, drei-stufigen Vorgehen: 

• Im ersten Schritt werden die sogenannten Kern-
gebiete der Zusammenschlussbeteiligten ermit-
telt und darüber das Untersuchungsgebiet fest-
gelegt. 

• Im zweiten Schritt werden auf Basis einer nach-
frageseitigen Betrachtung von Patientenvertei-
lungen und -wanderungen räumlich separate 
Märkte innerhalb des Untersuchungsgebietes 
abgegrenzt. 

• Im dritten Schritt wird die nachfrageseitige 
räumliche Marktabgrenzung mit einer angebots-
seitigen Betrachtung verprobt. 

25 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 683 und beispielsweise BKartA, Beschluss vom 
11.12.2006, B3-1002/06 – Universitätsklinikum Greifswald/Kreis-
krankenhaus Wolgast, Rn. 75 ff. 
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47) Im ersten Schritt ermittelt das BKartA zunächst 
die sogenannten Einzugs- oder Kerngebiete der Zu-
sammenschlussbeteiligten. Die Abgrenzung erfolgt 
auf Basis von Daten zu Fallzahlen der Zusammen-
schlussbeteiligten, die nach den fünfstelligen Post-
leitzahlregionen der Patienten zusammengefasst 
werden. Die Postleitzahlengebiete werden dann 
nach der Häufigkeit der Fälle sortiert und zum Kern-
gebiet zählen diejenigen Postleitzahlengebiete mit 
den jeweils häufigsten Fallzahlen, so dass jedenfalls 
80% aller Fälle abgedeckt sind.26 Das Untersuchungs-
gebiet umfasst die Kerngebiete der Zusammen-
schlussbeteiligten und umliegenden Regionen, die 
möglicherweise noch für die räumliche Marktabgren-
zung relevant sind. 

48) Im zweiten Schritt erfolgt eine nachfrageseitige 
Betrachtung. Hierzu erhebt das BKartA zunächst die 
Fallzahlen inklusive Postleitzahlengebiete der jeweili-
gen Patienten von allen Krankenhäusern im Untersu-
chungsgebiet. Mit dieser Datengrundlage kann das 
BKartA bestimmen, welcher Anteil von Patienten aus 
einem Postleitzahlengebiet welche Klinik im Untersu-
chungsgebiet aufgesucht hat. Zu dem sogenannten 
Patientengebiet einer Klinik gehören dann alle Post-
leitzahlengebiete, aus denen sich mindestens 15% 
der Patienten für diese Klinik entschieden haben. 
Klinken mit Anteilen unter 15% werden als nicht rele-
vante Ausweichalternative eingestuft. Eine Postleit-
zahlenregion kann zum Patientengebiet von ver-
schiedenen Kliniken gehören.27 

49) Nachdem die Patientengebiete jeder Klinik er-
mittelt sind, werden die sogenannte Eigenversor-
gungsquote und die sogenannte Einpendlerquote be-
stimmt. Hierzu wird zunächst für jedes Patientenge-
biet ermittelt, in welchen Krankenhäusern sich die in 
dem Patientengebiet ansässigen Patienten haben be-
handeln lassen. Dies kann inner- oder außerhalb des 

 
26 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 27.05.2013, B3-17/13 – 
Main Taunus/Frankfurt Höchst, Rn. 40 ff. (hier noch etwas nied-
rigere Grenzwerte von 70% berücksichtigt); BKartA, Beschluss 
vom 14.05.2014, B3-135/13 – Klinikum Esslingen, Rn. 77 (80% 
Grenzwert); BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 – Zent-
ralklinikum Flensburg, Rn. 244 ff., 250 (90% Grenzwert). 
27 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 27.05.2013, B3-17/13 – 
Main Taunus/Frankfurt Höchst, Rn. 52 ff. (ohne Angabe Grenz-
wert 15%); BKartA, Beschluss vom 14.05.2014, B3-135/13 – Klini-
kum Esslingen, Rn. 84 ff. (15% Grenzwert); BKartA, Beschluss vom 
30.07.2020, B3-33/20 – Zentralklinikum Flensburg, Rn. 253 ff. 
(15% Grenzwert). 

Patientengebiets sein, da die Definition des Patien-
tengebietes nur einen gewissen Mindestanteil von 
Patienten vorsieht, die sich am entsprechenden 
Krankenhaus behandeln lassen. Im Ergebnis erhält 
man eine Tabelle, aus der für jedes Patientengebiet 
ablesbar ist, welcher Anteil von Patienten sich in dem 
Krankenhaus des Patientengebietes hat behandeln 
lassen (Eigenversorgungquote) und welche Anteile 
sich in welchen anderen Patientengebieten (dort die 
Einpendlerquote aus diesem Patientengebiet) haben 
behandeln lassen.28 

50) Für die nachfrageseitige räumliche Marktab-
grenzung gilt dann zunächst, dass eine hohe und 
(deutlich) mehrheitliche Eigenversorgungsquote ei-
nes Patientengebiets dieses Patientengebiet als eige-
nen räumlich relevanten Markt definiert. Denn die 
Patienten aus diesem Gebiet suchen offenbar nur sel-
ten Krankenhäuser in benachbarten Gebieten auf. 
Der räumlich relevante Markt kann aber weiter zu 
fassen sein. Dies ist der Fall, wenn die Einpendlerquo-
ten aus anderen Patientengebieten über 15% liegen. 
Eine derart hohe Einpendlerquote aus einem be-
stimmten Patientengebiet geht in der Regel (und ab 
einer gewissen Größe mathematisch zwangsweise) 
mit einer niedrigen Eigenversorgungsquote in dem 
bestimmten Patientengebiet einher, so dass dieses 
andere Patientengebiet kein eigener räumlicher 
Markt ist. Die Patienten aus diesem anderen be-
stimmten Patientengebieten sind dann dem räumlich 
relevanten Markt zuzuordnen, denn sie lassen sich in 
dem betroffenen Markt häufig behandeln und wären 
von dem Zusammenschluss betroffen.29 

51) Diese nachfrageseitige räumliche Abgrenzung 
kontrastiert das BKartA dann mit einer angebotssei-
tigen Betrachtung. Dafür werden jeweils alle Kran-
kenhäuser, die im Rahmen der nachfrageseitigen Be-
trachtung einem räumlichen Markt zugeordnet wur-
den, zusammengefasst. Es wird ermittelt, welcher 

28 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 27.05.2013, B3-17/13 – 
Main Taunus/Frankfurt Höchst, Rn. 55 ff.; BKartA, Beschluss vom 
14.05.2014, B3-135/13 – Klinikum Esslingen, Rn. 87 ff.; BKartA, 
Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 – Zentralklinikum Flens-
burg, Rn. 265 ff. 
29 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 27.05.2013, B3-17/13 – 
Main Taunus/Frankfurt Höchst, Rn. 59 ff.; BKartA, Beschluss vom 
14.05.2014, B3-135/13 – Klinikum Esslingen, Rn. 89 ff.; BKartA, 
Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 – Zentralklinikum Flens-
burg, Rn. 267 ff. 

Aktenmappe - 32 von 55



  VERTRAULICH | 14. September 2022 

   
 

 - 12 - 

Anteil von Patienten der Krankenhäuser eines räum-
lichen Marktes aus dem jeweiligen räumlichen Markt 
stammt und welche Anteile aus anderen räumlichen 
Märkten stammen. Die nachfrageseitige Abgrenzung 
der räumlichen Märkte wird bestätigt, wenn jeweils 
ein Großteil der Patienten der Krankenhäuser in ei-
nem räumlichen Markt aus ebendiesem Markt 
kommt und nur jeweils geringe Anteile aus anderen 
räumlichen Märkten.30 

3.2.3. Anwendung auf den Fall 

52) Das übliche Vorgehen des BKartA zur räumlichen 
Marktabgrenzung kann im vorliegenden Fall nicht 
durchgeführt werden. Das Klinikum Südstadt hat HE 
zwar Daten zur Herkunft der eigenen Patienten zur 
Verfügung gestellt, verfügt aber nicht über die ent-
sprechenden Daten anderer Krankenhäuser im po-
tenziellen Untersuchungsgebiet. 

53) Anhand der vorhandenen Daten und verschiede-
ner struktureller Eigenschaften des Vorgehens des 
BKartA kann aber der wahrscheinliche räumliche 
Markt abgegrenzt werden. Verbleibenden Unsicher-
heiten kann zudem Rechnung getragen werden, in-
dem der späteren wettbewerblichen Beurteilung 
auch eine alternative und weiter gefasste räumliche 
Marktabgrenzung zu Grunde gelegt wird. 

54) Dass bereits aus den Daten des Klinikum Süd-
stadt die wahrscheinliche räumliche Marktabgren-
zung ermittelt werden kann, folgt strukturell, da sich 
ein von BKartA abgegrenzter räumlicher Markt nicht 
maßgeblich vom Kerngebiet eines Krankenhauses 
unterscheiden kann und auch nur unter besonderen 
Voraussetzungen größer sein wird als das Kerngebiet.  

55) Zu beachten ist zunächst, dass solche Fälle igno-
riert werden können, in denen bestimmte Postleit-
zahlengebiete zwar zum Kerngebiet des Klinikum 
Südstadt zählen, aber nicht zum räumlich relevanten 
Markt. Dieser Fall kann eintreten, wenn aus einem 
Postleitzahlengebiet zwar so viele Patienten das Kli-
nikum Südstadt aufsuchen, dass das entsprechende 
Postleitzahlengebiet zum Kerngebiet des Klinikum 
Südstadt zählt, die entsprechende Menge an Patien-
ten aber weniger als 15% aller Patienten aus diesem 

 
30 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 14.05.2014, B3-135/13 – Kli-
nikum Esslingen, Rn. 114 ff.; BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, 
B3-33/20 – Zentralklinikum Flensburg, Rn. 288 f. 

Postleitzahlengebiet umfasst. Eine derartige Region 
würde dann schon nicht zum Patientengebiet des Kli-
nikum Südstadt zählen, das aber Ausgangspunkt der 
nachfrageseitigen Abgrenzung der räumlichen 
Märkte ist. Die Nicht-Herausnahme solcher (potenzi-
ellen) Postleitzahlengebiete aus dem räumlich rele-
vanten Markt führt aber allenfalls dazu, dass dieser 
zu weit abgegrenzt ist. Eine zu weite räumliche 
Marktabgrenzung wäre aber für die Betrachtung des 
aktuellen Falls unschädlich, denn wenn eine Wettbe-
werbsbeeinträchtigung schon auf einem zu weit ab-
gegrenzten Markt zu erwarten ist, dann wäre diese 
erst recht auf einem engen abgegrenzten Markt zu 
erwarten. 

56) Umgekehrt kann es sein, dass der räumlich rele-
vante Markt größer als das Kerngebiet des Klinikum 
Südstadt ist. Dies würde hohe Einpendlerquoten aus 
benachbarten Regionen voraussetzen. Hohe Ein-
pendlerquoten setzen aber voraus, dass aus benach-
barten Regionen überhaupt eine relevante Anzahl 
von Patienten das Klinikum Südstadt aufsucht. Diese 
Regionen, beziehungsweise genauer diese Postleit-
zahlengebiete, aus denen viele Patienten das Klini-
kum Südstadt aufsuchen, werden aber in der Regel 
zum Kerngebiet des Klinikum Südstadt zählen. Denn 
vom Kerngebiet ausgeschlossen sind nur solche Post-
leitzahlengebiete, aus denen wenige Patienten stam-
men. Es bleibt dann dabei, dass potenziell Regionen 
zum räumlich relevanten Markt gehören, die nicht 
zum Kerngebiet des Klinikum Südstadt zählen, aber 
dieser Fall ist – auch nach Ausführungen des BKartA 
im Fall Zentralklinikum Flensburg – unwahrschein-
lich.31 

57) Nicht relevant dürfte auch der mögliche Fall sein, 
dass das Kerngebiet des Universitätsklinikums 
Rostock (viel) größer als das Kerngebiet des Klinikums 
Südstadt ist. Eine derartige Konstellation hatte das 
BKartA beim Zusammenschlussvorhaben Universi-
tätsklinikum Greifswald/Kreiskrankenhaus Wolgast 
zu entscheiden. Dort hatte das BKartA für das Univer-
sitätsklinikum eine nicht unerhebliche Anzahl von Pa-
tienten ermittelt, die nicht aus dem relevanten Kern-
gebiet oder dem direkten Umland stammen. Das 

31 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 – 
Zentralklinikum Flensburg, Rn. 251. Dort weist das BKartA die Be-
hauptung der Anmelder eines weiter gefassten räumlichen Mark-
tes klar zurück, mit der Begründung, dass die strittigen Regionen 
außerhalb des Kerngebiets der Beteiligten liegen. 
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BKartA hat dies aber vor allem darauf zurückgeführt, 
dass ein Universitätsklinikum teilweise auch solche 
Leistungen anbietet, die es in anderen Kliniken nicht 
oder nicht in der Form gibt. Die größere Anzahl von 
Patienten von weiter weg war demnach nicht Aus-
druck einer – für die Marktabgrenzung relevanten – 
wettbewerblichen Überlegenheit, sondern Ergebnis 
einer – für die Marktabgrenzung nicht relevanten – 
Komplementarität des Angebots. Eine Ausweitung 
des räumlich relevanten Marktes aufgrund des ein-
seitig beim Universitätsklinikum weiter gefassten Ein-
zugsgebiets hat das BKartA daher nicht vorgenom-
men.32 

58) Schließlich ist zu beachten, dass auch nicht jede 
Unsicherheit hinsichtlich der exakten Abgrenzung 
des räumlich relevanten Marktes Auswirkungen auf 
die spätere wettbewerbliche Analyse hat. Die wett-
bewerbliche Analyse fällt nur dann potenziell anders 
aus, wenn durch eine andere räumliche Marktab-
grenzung mehr oder weniger Krankenhäuser in den 
räumlich relevanten Markt fallen. Betrachtet man 
den möglichen Fall einer engeren Marktabgrenzung 
dann im Zuge eines konservativen Vorgehens nicht, 
bleibt nur die Frage, ob es wahrscheinlich ist, dass 
weiter entfernte Krankenhäuser noch in den räum-
lich relevanten Markt einzubeziehen wären. Auch 
dieser Frage kann man sich aber auf Basis vorhande-
ner Informationen nähern und schließlich, für die 
dann immer noch verbleibende Unsicherheit, der 
wettbewerblichen Beurteilung hilfsweise eine weiter 
gefasste räumliche Marktabgrenzung zu Grunde le-
gen. 

59) Maßgeblich für die räumliche Marktabgrenzung 
ist demnach im Ausgangspunkt das Kerngebiet des 
Klinikums Südstadt. Um dieses Kerngebiet zu bestim-
men, hat das Klinikum Südstadt HE eine umfangrei-
che Auflistung aller vollstationär behandelten Fälle 
aus dem Jahr 2019 zur Verfügung gestellt. Unter an-
derem enthält die Tabelle auch Angaben zu den Post-
leitzahlen der jeweiligen Patienten. 

60) HE hat daraus eine Liste erstellt, wie viele der Pa-
tienten aus jedem aufgelisteten 5-stelligen Postleit-
zahlengebiet stammen. Diese Liste wurde dann ab-
steigend sortiert. Das Kerneinzugsgebiet des Klini-

 
32 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 11.12.2006, B3-1002/06 – 
Universitätsklinikum Greifswald/Kreiskrankenhaus Wolgast, Rn. 
85 ff. 

kum Südstadt wurde daraufhin so definiert, dass min-
destens 80% aller behandelten Fälle durch die Be-
rücksichtigung der Postleitzahlengebiete abgedeckt 
sind. 

61) Im Klinikum Südstadt wurden im Jahr 2019 circa 
26 Tausend Fälle vollstationär behandelt. Die 80% 
der Fälle aus der absteigend sortierten Liste stam-
men aus 21 verschiedenen 5-stelligen Postleitzahlen-
gebieten. 

62) Die nachstehende Tabelle zeigt diese Postleit-
zahlengebiete mit Ortsangabe, der Anzahl der behan-
delten Fälle, dem (summierten) prozentualen Anteil 
an der Gesamtfallzahl und der jeweiligen Entfernung 
zum Klinikum Südstadt auf. Die Entfernungen ist je-
weils vom Klinikum Südstadt zu der entsprechenden 
Postleitzahlregion gemessen. 

 

63) Der mit Abstand größte Teil der behandelten 
Fälle (kumuliert 63%) stammt unmittelbar aus der 

PLZ Ort Fälle Anteil Ʃ Anteil Entfernung

18059 Stadt Rostock 2.253    8,6% 8,6% 6                 

18109 Stadt Rostock 2.018    7,7% 16,3% 12               

18055 Stadt Rostock 1.917    7,3% 23,7% 6                 

18106 Stadt Rostock 1.849    7,1% 30,7% 10               

18069 Stadt Rostock 1.703    6,5% 37,2% 6                 

18107 Stadt Rostock 1.597    6,1% 43,3% 12               

18057 Stadt Rostock 1.534    5,9% 49,2% 3                 

18147 Stadt Rostock 1.381    5,3% 54,5% 16               

18146 Stadt Rostock 1.084    4,1% 58,6% 8                 

18209 Bad Doberan 760        2,9% 61,5% 19               

18119 Stadt Rostock 625        2,4% 63,9% 15               

18311 Ribnitz-Damgarten 543        2,1% 66,0% 30               

18182 Stadt Rostock 516        2,0% 68,0% 17               

18184 Roggentin 488        1,9% 69,8% 9                 

18195 Amt Tessin 446        1,7% 71,5% 33               

18196 Dummerstorf 445        1,7% 73,2% 16               

18211 Steinbeck 390        1,5% 74,7% 16               

18190 Sanitz 361        1,4% 76,1% 19               

18198 Kritzmow 356        1,4% 77,5% 9                 

18258 Schwaan 347        1,3% 78,8% 20               

18225 Kühlungsborn 344        1,3% 80,1% 30               

Summe 20.957  

Postleitzahlen von 80% der behandelten Fälle in Südstadt

Quelle: Hamburg Economics auf Basis Klinikum Südstadt.
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Hansestadt Rostock und dort aus elf Postleitzahlen-
gebieten, die maximal 17 Kilometer vom Klinikum 
Südstadt entfernt liegen. Die restlichen 17% stam-
men aus zehn weiteren Postleitzahlengebieten in un-
mittelbarer Umgebung. Die größte Entfernung der 
behandelten Patienten zum Klinikum Südstadt be-
trägt lediglich 30 bis 33 Kilometer (Ribnitz-Damgar-
ten, Kühlungsborn und Amt Tessin). Im mengenge-
wichteten Durchschnitt stammen die (80% der) Pati-
enten aus einer Entfernung von lediglich 11,4 Kilome-
ter. 

64) Dieses Ergebnis fügt sich nahtlos in die üblichen 
Ergebnisse des BKartA ein. Wie bereits oben er-
wähnt, hat das BKartA im Rahmen der Sektorunter-
suchung Krankenhausmärkte darauf verwiesen, dass 
rund 81 Prozent aller Patienten eines Krankenhauses 
aus einer Entfernung von bis zu 35 Kilometer kom-
men.33 

65) Für den räumlich relevanter Markt ist damit im 
Ausgangspunkt von all denjenigen Postleitzahlenge-
bieten auszugehen, die maximal 35 Kilometer vom 
Klinikum Südstadt entfernt liegen. Innerhalb des 
räumlich relevanten Marktes liegen dann die Kran-
kenhäuser Universitätsmedizin Rostock, Sana Kran-
kenhaus Bad Doberan und die Bodden-Klinik Ribnitz-
Damgarten.34 

66) Um zu prüfen, ob der räumlich relevante Markt 
gegebenenfalls weiter abzugrenzen ist, fasst die fol-
gende Tabelle zusätzlich diejenigen 17 Postleitzah-
lengebiete mit der Anzahl der Fälle (2019) und den 
Entfernungen zum Klinikum Südstadt zusammen, 
wenn insgesamt jedenfalls 90% aller am Klinikum 
Südstadt behandelten Fälle abgedeckt sein sollen. 

 
33 Vergleiche oben Rn. 44 und BKartA (2021), B3-29/15, Sektorun-
tersuchung Krankenhäuser, Rn. 682. Es macht für die zu berück-
sichtigenden Kliniken keinen Unterschied, ob man sich an den 33 

 

67) Von den weiteren 17 Postleitzahlengebieten 
entfallen acht auf Entfernungen zum Klinikum Süd-
stadt von bis zu 35 Kilometern. Weitere vier Postleit-
zahlengebiete liegen zwischen 35 und 50 Kilometer 
vom Klinikum Südstadt entfernt und die letzten fünf 
Gebiete liegen mehr als 50 Kilometer entfernt. 

68) Hinsichtlich der fünf am entferntesten liegenden 
Postleitzahlengebiete ist zu beachten, dass auf diese 
Postleitzahlengebiete sowohl absolut als auch relativ 
nur sehr geringe Fallzahlen entfallen. Die höchste 
Fallzahl erreicht noch das Gebiet 17166 Dahmen mit 
134 Fällen und einen Anteil an allen Fällen des Klini-
kums von lediglich 0,5%. Derartig geringe Fallzahlen 
können nach Ansicht von HE ohne weiteres darüber 
zu erklären sein, dass Rostock als größere Stadt am 
Meer beispielsweise viele Touristen anzieht. Dies be-
gründet jedoch regelmäßig nicht, derartige Gebiete 
in den räumlich relevanten Markt einzubeziehen. 

69) Potenziell anders ist die Situation für Entfernun-
gen von bis zu 50 Kilometer um das Klinikum Süd-
stadt. Maßgeblich sind diesbezüglich die 244 bezie-
hungsweise 0,9% der Patienten aus Güstrow mit ei-

Kilometern Distanz aus der Verteilung der Patienten des Klini-
kums Südstadt oder an den 35 Kilometern des BKartA orientiert.  
34 Vergleiche oben, Rn. 26 f. 

PLZ Ort Fälle Anteil Ʃ Anteil Entfernung

18239 Satow 321        1,2% 81,3% 21               

18246 Baumgarten 309        1,2% 82,5% 34               

18273 Güstrow 244        0,9% 83,5% 45               

18236 Kröpelin 197        0,8% 84,2% 26               

18181 Rostock 181        0,7% 84,9% 30               

18299 Dolgen am See 171        0,7% 85,6% 34               

18233 Biendorf 161        0,6% 86,2% 38               

18337 Marlow 144        0,6% 86,7% 30               

17166 Dahmen 134        0,5% 87,2% 60               

18334 Dettmannsdorf 125        0,5% 87,7% 39               

17179 Gnoien 111        0,4% 88,1% 47               

18230 Rerik 108        0,4% 88,5% 35               

18276 Gutow 105        0,4% 88,9% 59               

17192 Waren (müritz) 86          0,3% 89,3% 92               

18347 Ahrenshoop 86          0,3% 89,6% 33               

18356 Barth 76          0,3% 89,9% 58               

18320 Ahrenshagen 73          0,3% 90,2% 46               

Summe 2.632    

PLZ jenseits 80% und bis 90% der behandelten Fälle in Südstadt

Quelle: Hamburg Economics auf Basis Klinikum Südstadt.
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ner Entfernung von 45 Kilometern zum Klinikum Süd-
stadt und gegeben, dass die Klinik in Güstrow ver-
gleichsweise groß ist und somit potenziell auch für 
Patienten aus Rostock eine Alternative zu Südstadt 
oder der Universitätsmedizin Rostock darstellt. 

70) Dass insbesondere das Klinikum Güstrow noch 
innerhalb des räumlich relevanten Marktes liegen 
könnte, ergibt sich auch aus internen Wettbe-
werbsanalysen, die das Klinikum Südstadt regelmä-
ßig anfertigt. In diesen Analysen wird die Universi-
tätsmedizin Rostock als maßgeblicher Wettbewerber 
des Klinikums Südstadt identifiziert, aber auch ein ge-
wisses Wettbewerbsverhältnis zur Klinik in Güstrow 
festgestellt.35 

71) Hilfsweise legt HE daher auch einen räumlich re-
levanten Markt von bis zu 50 Kilometer um das Klini-
kum Südstadt der Analyse zu Grunde. Innerhalb des 
räumlich relevanten Marktes befinden sich dann zu-
sätzlich die Warnowklinik Bützow und das KMG Klini-
kum Güstrow.36  

 
35 Diese internen Wettbewerbsanalysen basieren ausschließlich 
auf öffentlich verfügbaren Daten und Informationen. 

36 Vergleiche oben, Rn. 26 f. 
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4 Wettbewerbliche Würdigung 

4.1 Einführung 

72) Eine Vollfusion der beiden Krankenhäuser erfüllt 
wahrscheinlich die Untersagungsvoraussetzung des 
BKartA. Die potenzielle Einrichtung eines Eltern-Kind-
Zentrums durch das Klinikum Südstadt und die Uni-
versitätsmedizin Rostock würde dagegen wahr-
scheinlich keinen wettbewerblichen Bedenken des 
BKartA begegnen.  

73) Das BKartA untersagt einen Zusammenschluss, 
wenn dieser eine erhebliche Behinderung des wirksa-
men Wettbewerbs erwarten lässt. Letzteres ist 
grundsätzlich zu erwarten, wenn der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung schafft 
oder verstärkt.37 Eine marktbeherrschende Stellung 
wird verstärkt, wenn eines der Unternehmen bereits 
vor dem Zusammenschluss marktbeherrschend ist; 
dies wird ab einem Marktanteil von 40% gesetzlich 
vermutet. Eine marktbeherrschende Stellung wird 
geschaffen, wenn die obige Voraussetzung nicht vor-
liegt, aber das fusionierte Unternehmen einen 
Marktanteil ab 40% erreicht.38 Die reine Betrachtung 
der Marktanteile allein ist indessen nicht ausrei-
chend, denn auch Zusammenschlüsse unterhalb der 
Schwellen können zu einer erheblichen Behinderung 
wirksamen Wettbewerbs führen und eine vermutete 
Marktbeherrschung auf Basis von Marktanteilen 
kann auch tatsächlich nicht vorliegen.39 

74) Bei der Beurteilung der wettbewerblichen Wir-
kungen eines möglichen Zusammenschlusses wird 
der Blick in die Zukunft gerichtet. Das BKartA prog-
nostiziert, wie sich die Verhaltensspielräume der Zu-
sammenschlussbeteiligten durch den Zusammen-
schluss verändern werden. Dies wird dann mit der 
Wettbewerbslage verglichen, welche vor dem Zu-
sammenschluss besteht.40 

75) Analog zur räumlichen Marktabgrenzung ist her-
vorzuheben, dass das übliche Vorgehen des BKartA 
aufgrund nur eingeschränkt zur Verfügung stehender 
Daten nicht vollumfänglich ausgeführt werden kann. 

 
37 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 706; BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 
– Zentralklinikum Flensburg, Rn. 295. 
38 Die relevanten Marktanteilsschwellen folgen direkt aus § 18 
GWB, Absätze 4 und 6. 
39 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 708; § 18, Absatz 7 GWB. 

76) Soweit das BKartA im Ausgangspunkt die Markt-
anteile der verschiedenen Krankenhäuser im räum-
lich relevanten Markt ohne und mit Zusammen-
schluss betrachtet, kann diese Analyse vollständig 
durchgeführt werden. Denn die dafür benötigten 
Fallzahlen je Krankenhaus ergeben sich auch den ent-
sprechenden Qualitätsberichten der Krankenhäuser. 

77) In einem weiteren Schritt untersucht das BKartA 
jedoch regelmäßig die sogenannte wettbewerbliche 
Nähe. Hierzu analysiert das BKartA zunächst, in wel-
chen Fachabteilungen sich die Krankenhäuser über-
schneiden – dies ist ebenfalls durchführbar – und so-
dann, wie sehr sich die DRG der verschiedenen Kran-
kenhäuser überschneiden.41 Letztere Analyse kann 
HE nicht durchführen, denn dazu wären Angaben zu 
den DRG aller Krankenhäuser im relevanten Markt 
erforderlich. 

78) Statt einer Analyse auf Basis von DRG greift HE 
auf die Fallzahlen der verschiedenen Fachabteilun-
gen zurück. Spezifisch werden für alle Fachabteilun-
gen, die bei beiden potenziell Zusammenschlussbe-
teiligten vorkommen, die Marktanteile auf dem 
räumlich relevanten Markt berechnet. HE geht dann 
von einer großen wettbewerblichen Nähe der Kran-
kenhäuser aus, wenn andere Krankenhäuser jeweils 
nur geringe Marktanteile erreichen. Insbesondere 
geht HE davon aus, dass zwei Krankenhäuser beson-
ders nahe Wettbewerber sind, wenn sie in mehreren 
Fachabteilungen jeweils die größten Anbieter auf 
dem Markt sind. 

79) Das Vorgehen von HE stößt potenziell an Gren-
zen, wenn sich die Universitätsmedizin Rostock und 
das Klinikum Südstadt auch innerhalb von Fachabtei-
lungen soweit spezialisiert haben, dass das tatsächli-
che Leistungsspektrum eher komplementär zueinan-
der ist. Hierfür liegen jedoch keine Anzeichen vor 
(siehe Abschnitt 4.2.1) und auch nach Auskunft des 
Klinikums Südstadt werden dort – außerhalb der 
Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Neonatologie – 
weitestgehend Leistungen angeboten, die auch die 

40 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 710; BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 
– Zentralklinikum Flensburg, Rn. 298. 
41 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 722 ff.; BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-
33/20 – Zentralklinikum Flensburg, Rn. 310 ff, 324 ff. 
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Universitätsmedizin Rostock anbietet (siehe eben-
falls Abschnitt 4.2.1). 

4.2 Krankenhausmarkt 35 Kilometer Radius 

80) Durch den möglichen Zusammenschluss des Kli-
nikums Südstadt und der Universitätsmedizin 
Rostock ist eine erhebliche Behinderung wirksamen 
Wettbewerbs zu erwarten. 

81) Der räumliche relevante Markt wurde zuvor als 
ein 35 Kilometer großer Radius um das Klinikum Süd-
stadt in unmittelbarer Nachbarschaft der Universi-
tätsmedizin Rostock abgegrenzt. Innerhalb des so ab-
gegrenzten räumlichen Marktes befinden sich zwei 
weitere Kliniken. Diese befinden sich in Ribnitz-Dam-
garten und Bad Doberan. 

82) Auf diesem regionalen Krankenhausmarkt ver-
fügt die Universitätsmedizin Rostock bereits vor ei-
nem möglichen Zusammenschluss über eine markt-
beherrschende Stellung und das Klinikum Südstadt 
über eine marktstarke Position. Eine Fusion dieser 
beiden Häuser würde dem fusionierten Krankenhaus 
einen Marktanteil von über 80% ermöglichen. Es gibt 
nur wenige und vergleichsweise kleine Ausweichal-
ternativen für Patienten, welche den Verhaltens-
spielraum der Beteiligten daher nicht ausreichend 
begrenzen können. 

83) Das Klinikum Südstadt und die Universitätsmedi-
zin stehen heute im Hinblick auf die krankenhauspla-
nerische Zuweisung von zu erbringenden Versor-
gungsleistungen, aufgrund ihrer räumlichen Nähe 
und einer hohen Überschneidung der Fachgebiete in 
einem relevanten Wettbewerb um die Patienten. 
Dieser Wettbewerb würde durch einen Zusammen-
schluss eliminiert werden. 

4.2.1. Situation ohne Zusammenschluss 

84) Die wettbewerbliche Prognoseentscheidung be-
ginnt mit der Wettbewerbslage, welche ohne den 
möglichen Zusammenschluss besteht. Hierbei ist die 
wettbewerbliche Stärke der Kliniken in dem definier-
ten räumlichen Markt ausschlaggebend.42 

85) Die Marktanteile der Zusammenschlussbeteilig-
ten im Vergleich zu denen der weiteren Krankenhäu-
ser wird als erstes Indiz zur Beurteilung der Wettbe-
werbssituation herangezogen. Daraufhin wird die 

 
42 Vergleiche BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 – 
Zentralklinikum Flensburg, Rn. 300. 

wettbewerbliche Nähe der zusammenschlussbetei-
ligten Kliniken auf Fachabteilungsebene untersucht, 
um der weiten Sortimentsabgrenzung bei der sachli-
chen Marktabgrenzung Rechnung zu tragen. 

Marktanteile 

86) Die Sektoruntersuchung Krankenhausmarkt des 
BKartA aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass der Er-
folg und die Leistungsfähigkeit auch von Krankenhäu-
sern an ihren Marktanteilen ablesbar sind.43 Folglich 
spiegelt die Zahl der Patienten, welche sich für die 
vollstationäre Behandlung in einem Krankenhaus 
entscheidet, den Erfolg und die Leistungsfähigkeit 
des Hauses wider. Die Marktanteile werden daher 
auf Basis der Fallzahlen berechnet. 

87) Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über 
die Anzahl der somatischen vollstationären Fälle in 
den zum räumlich relevanten Markt gehörenden Kli-
niken aus dem Jahr 2019. 

 

88) Die Universitätsmedizin behandelte mit knapp 
39 Tausend Fällen die mit Abstand meisten somati-
schen vollstationären Fälle in dem Untersuchungs-
jahr. Hierauf folgt das Klinikum Südstadt mit etwas 
weniger als 26 Tausend Fällen. 

89) Die Kliniken in Ribnitz-Damgarten und Bad 
Doberan behandelten beide jeweils um sieben Tau-
send vollstationäre Patienten im Jahr 2019; sie sind 
also deutlich kleiner als die beiden möglichen Zusam-
menschlussbeteiligten. 

90) Die Universitätsmedizin Rostock hat allein be-
reits vor dem Zusammenschluss einen Marktanteil 
von 49% in dem räumlich definierten Markt und ist 
demnach einzelmarktbeherrschend. Der Marktanteil 
von Südstadt beläuft sich auf 33%; also befindet sich 

43 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 713. 

Vollstationäre Fälle 2019

Klinik Anzahl Marktanteil

Universitätsmedizin 38.809      49%

Südstadt 25.742         33%

Summe Beteiligte 64.551         82%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 7.245            9%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 6.647            8%

Summe Wettbewerber 13.892         18%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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auch Südstadt in einer marktstarken Stellung vor ei-
nem möglichen Zusammenschluss. 

91) Die beiden weiteren Krankenhäuser in Ribnitz-
Damgarten und Bad Doberan sind mit 9% bezie-
hungsweise 8% Marktanteilen sehr kleine Wettbe-
werber zu den Kliniken in Rostock und haben daher 
eine sehr begrenzte Marktstellung. 

Wettbewerbliche Nähe 

92) Bei der wettbewerblichen Nähe wird untersucht, 
inwieweit tatsächliche Verhaltensspielräume der 
möglichen Zusammenschlussbeteiligten und deren 
Wettbewerbern bestehen. Hierbei wird auf die räum-
liche und sachliche Austauschbarkeit der Kranken-
häuser aus Sicht der Patienten abgestellt.44 

93) Hintergrund der Beurteilung der wettbewerbli-
chen Nähe auf räumlicher und Fachebene ist, dass 
nur wenn hinreichend räumliche und fachliche Aus-
weichalternativen für Patienten vorhanden sein wer-
den, die möglichen Zusammenschlussbeteiligten kei-
nen Anreiz zur Leistungs- oder Qualitätsverschlechte-
rung haben. Letzteres würde dann nämlich zu Patien-
tenabwanderungen führen, welche wiederum den 
Verhaltensspielraum der Zusammenschlussbeteilig-
ten im Wettbewerb begrenzt. 

Räumliche Nähe 

94) In aller Regel suchen Patienten Krankenhäuser 
für die stationäre Behandlung in der nächsten räum-
lichen Umgebung zu ihrem Wohnort auf.45 Dies wird 
durch die Patientendaten von Südstadt bestätigt. Im 
Jahr 2019 liegt der Wohnort von 80% der vollstatio-
när behandelten Patienten (absteigend sortiert) im 
Durchschnitt nur 11,4 Straßenkilometer von dem 
Standort des Klinikums entfernt. 

95) In diesem sehr engen Umkreis befindet sich als 
einziges weiteres Krankenhaus ausschließlich die 
Universitätsmedizin Rostock. Es gibt keine weitere 
räumliche Alternative, auf welche die Patienten zu-
rückgreifen können. 

96) Alternative Krankenhäuser stehen innerhalb des 
räumlich relevanten Marktes erst in 18 oder 33 Kilo-
meter Entfernung zur Verfügung und diese beiden 

 
44 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 718. 
45 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 719 

Kliniken in Bad Doberan und Ribnitz-Damgarten sind 
im Vergleich zum Klinikum Südstadt und zur Univer-
sitätsmedizin Rostock klein. 

97) Eine jedenfalls annähernd vergleichbar große Kli-
nik zum Klinikum Südstadt, die dennoch kleiner ist, 
findet sich erst außerhalb des räumlich relevanten 
Marktes in Güstrow, in 42 Kilometer Entfernung. 

98) Die wettbewerblichen Verhaltensspielräume der 
potenziell Zusammenschlussbeteiligten werden da-
her von außen nur sehr eingeschränkt begrenzt. 

Fachliche Nähe 

99) Zwischen dem Klinikum Südstadt und der Uni-
versitätsmedizin herrscht gegenwärtig ein enges 
Wettbewerbsverhältnis. Aufgrund der Krankenhaus-
planungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es eine Vielzahl von Überschneidungen bei den 
Fachabteilungen der beiden Kliniken. Bis auf die 
Fachabteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
sind alle Fachabteilungen, welche in Südstadt vor-
handen sind, auch an der Universitätsmedizin 
Rostock wiederzufinden. 

100) In der folgenden Tabelle sind alle relevanten 
Fachabteilungen der beiden Kliniken aufgelistet, in 
denen 2019 Patienten vollstationär behandelt wur-
den.46 

46 In der Auflistung sowie in den ganzen folgenden Ausführungen 
werden keine psychiatrischen Abteilungen berücksichtigt, da 
diese nach der sachlichen Marktabgrenzung einem anderen 
Markt zuzuordnen und somit hier nicht relevant sind. Vergleiche 
Abschnitt 3.1. 
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101) Die umfangreiche Überschneidung der Fach-
abteilungen des Klinikums Südstadt mit ebenso an 
der Universitätsmedizin Rostock vorhandenen Fach-
abteilungen folgt aus den Versorgungsaufträgen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern an die beiden 
Krankenhäuser. Das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern hat mit den geltenden Feststellungsbescheiden 
basierend auf dem Krankenhausplan des Jahres 2019 
der Südstadt mit Ausnahme der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe ausschließlich Fachabteilungen zu-
gewiesen, welche sich auch an der Universitätsmedi-
zin Rostock befinden. 

102) In dem fachlichen Überschneidungsbereich 
wurden in dem Betrachtungsjahr knapp 34 Tausend 
Patienten vollstationär in den beiden Krankenhäu-
sern behandelt. Diese machen 52,3% aller vollstatio-
nären Fälle in den relevanten Fachabteilungen und 

 
47 Diese Konstellation ist insbesondere abweichend zur Sachlage 
im Fall Zentralklinikum Flensburg, denn dort entfielen auf sich 
überschneidenden Leistungen (jedoch gemessen in DRG) nur 
eine Minderheit der Fallzahlen (vergleiche BKartA, Beschluss vom 
30.07.2020, B3-33/20 – Zentralklinikum Flensburg, Rn. 310 ff., 
324 ff.). Dies dürfte auch daran liegen, dass sich die dort beteilig-
ten Kliniken auch in den sich überschneidenden Fachabteilungen 
jeweils spezialisiert haben (vergleiche dort, Rn. 75 ff.; siehe un-
ten). 
48 Vergleiche jeweils die Internetseiten beider Kliniken und dort 
die Übersichten zu den jeweiligen Fachabteilungen/Kliniken. Die 

somit eine Mehrheit der Fälle im Jahr 2019 aus.47 
Beide Kliniken stehen also in engem Wettbewerb um 
diese Patienten. 

103) Hervorzuheben ist zudem, dass sich das grund-
sätzliche Leistungsangebot der Kliniken auch nicht 
nur übergeordnet auf Ebene der Fachabteilungen 
überschneidet. Beispielsweise differenziert das Klini-
kum Südstadt im Bereich der Chirurgie zwischen All-
gemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie sowie 
zwischen Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchi-
rurgie. Alle diese Einzelbereiche werden auch von der 
Universitätsmedizin Rostock angeboten. Größere 
Überschneidungen gibt es auch im Bereich der Inne-
ren Medizin, wo sich das Leistungsangebot der po-
tenziell Zusammenschlussbeteiligten jedenfalls in 
den Bereichen Kardiologie, Pneumologie, Endokrino-
logie, Gastroenterologie und Palliativmedizin über-
schneidet.48 

104) Ein Vergleich der vollstationären Fallzahlen je 
Abteilung nach Kategorisierung der beiden Kranken-
häuser zeigt, dass etwa 60,3% der Fälle, welche im 
Jahr 2019 in Südstadt behandelt wurden, sich auch in 
der Universitätsmedizin hätten behandeln lassen 
können (siehe Anhang 5.3 für die Herleitung des 
Überschneidungsanteils). Werden die Patienten ei-
nes möglichen Eltern-Kind-Zentrums aufgrund der 
separaten Einrichtung eines solchen Zentrums aus 
der Betrachtung ausgeschlossen, erhöht sich der An-
teil sogar auf 85,7%. 

105) Umgekehrt hätte sich nahezu die Hälfte (etwa 
45,1%) aller in der Universitätsmedizin behandelten 
Patienten aus dem Jahr 2019 auch in Südstadt voll-
stationär behandeln lassen können, da die nachge-
fragte akutstationäre Krankenhausdienstleitung auch 
dort angeboten wird. Dass der Prozentsatz deutlich 
geringer ist als bei dem Klinikum Südstadt, ist mit 
Blick auf die Eigenschaft eines Maximalversorgers mit 

hier genannten Überschneidungsbereiche betreffen auch gerade 
solche, für die im Fall Zentralklinikum Flensburg eine Spezialisie-
rung der dort Beteiligten festgestellt wurde (beispielsweise Tho-
raxchirurgie, Pneumologie nur bei einer Beteiligten, Kardiologie 
und Handchirurgie nur bei der anderen Beteiligten, vergleiche 
BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-33/20 – Zentralklinikum 
Flensburg Rn. 78 ff.). Auch deshalb geht HE davon aus, dass der 
vorliegende Fall anders gelagert ist als der Fall Zentralklinikum 
Flensburg und im vorliegenden Fall höchstwahrscheinlich auch 
bei einer Betrachtung der DRG eine hohe Überschneidung fest-
gestellt würde.  

Fachabteilungen in Südstadt und Unimedizin (x = vorhanden)

Fachabteilung Südstadt Universitätsmedizin

Anästhesiologie/Intensivmedizin x x

Chirurgie x x

Orthopädie/Unfallchirurgie x x

Kinderchirurgie x

Herzchirurgie x

Frauenheilkunde und Geburtshilfe x

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde x

Haut- und Geschlechtskrankheiten x

Innere Medizin x x

Augenheilkunde x

Kinder- und Jugendmedizin x

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie x

Neurochirurgie x

Neurologie x

Strahlentherapie x

Nuklearmedizin x

Urologie x

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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einigen Spezialabteilungen von Seiten der Universi-
tätsmedizin nicht weiter erstaunlich. Der Anteil er-
höht auf etwas über die Hälfte (50,6%) aller Patien-
ten der Universitätsmedizin bei einer getrennten Be-
trachtung der vollstationären Fälle, welche in das El-
tern-Kind-Zentrum ausgegliedert werden würden 
(siehe ebenfalls Anhang 5.3 für die Herleitung des 
Überschneidungsanteils).  

106) Dies unterstreicht, wie groß der Überschnei-
dungsbereich der beiden Kliniken ist und belegt den 
hohen Grad an Wettbewerb um die Patienten zwi-
schen den beiden Häusern. 

107) Die beiden weiteren Krankenhäuser auf dem 
räumlichen relevanten Markt verfügen, wie das Klini-
kum Südstadt, ebenfalls über Abteilungen für Innere 
Medizin, Chirurgie und Orthopädie/Unfallchirurgie. 
Das Krankenhaus in Bad Doberan verfügt zudem 
ebenfalls über eine Abteilung für Anästhesiologie/In-
tensivmedizin. Allerdings können diese beiden Kran-
kenhäuser bereits vor einem Zusammenschluss die 
Verhaltensspielräume des Klinikums Südstadt und 
der Universitätsmedizin Rostock nicht wirksam be-
schränken, da sie vergleichsweise nur geringe Fall-
zahlen in den einzelnen Fachabteilungen aufweisen. 
Die nachstehenden Tabellen zeigen die Fallzahlen 
und Marktanteile für die einzelnen Fachabteilungen 
mit Überschneidungsbereichen auf. 

 

 

 

 
108) Die Innere Medizin stellt die größte Fachabtei-
lung auf dem räumlich relevanten Markt dar. Hier 
werden im Jahr 2019 etwa 27.500 Fälle vollstationär 
behandelt. Diese machen circa 35% der Gesamtfälle 
aus. Die Universitätsmedizin Rostock behandelt hier-
von wiederum 40% und das Klinikum Südstadt 30% 
der Fälle. Die beiden weiteren Krankenhäuser haben 
daher jeweils nur einen kleinen Marktanteil von etwa 
14% beziehungsweise 15%. 

109) Die Chirurgie ist mit etwa 11.500 Fällen die 
zweitgrößte Fachabteilung. Hier haben die beiden 
nicht an dem möglichen Zusammenschluss beteilig-
ten Krankenhäuser jeweils lediglich Marktanteile von 
10%, wobei das Klinikum Südstadt einen Marktanteil 
von 37% und die Universitätsmedizin Rostock von 
44% aufweist. 

110) Die Orthopädie und Unfallchirurgie stellt die 
dritte Fachabteilung dar, welche in allen vier Kran-
kenhäusern angesiedelt ist. Insgesamt machen die 
vollstationären Fälle in dieser Abteilung einen Anteil 
von etwa 9% der Gesamtfälle aus. Auch in diesem 
Fachbereich haben das Klinikum Südstadt (40%) und 
die Universitätsmedizin Rostock (25%) die größten 
Marktanteile. Im Vergleich hat aber auch das Kran-
kenhaus in Ribnitz-Damgarten einen nicht zu ver-
nachlässigenden Marktanteil von 22%, während die 
Klinik in Bad Doberan lediglich einen Marktanteil von 
13% erreicht. 

Innere Medizin 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 11.105      40%

Südstadt 8.301            30%

Summe Beteiligte 19.406         71%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 4.097            15%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 3.966            14%

Summe Wettbewerber 8.063            29%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Chirurgie 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 5.041         44%

Südstadt 4.173            37%

Summe Beteiligte 9.214            81%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 1.106            10%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 1.111            10%

Summe Wettbewerber 2.217            19%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Orthopädie/Unfallchirurgie 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 1.702         25%

Südstadt 2.679            40%

Summe Beteiligte 4.381            65%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 1.462            22%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 880               13%

Summe Wettbewerber 2.342            35%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Anästhesiologie/Intensivmedizin 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 375            43%

Südstadt 411               47%

Summe Beteiligte 786               89%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 96                 11%

Summe Wettbewerber 96                 11%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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111) Die Anästhesiologie und Intensivmedizin ist 
eine vergleichsweise kleine Fachabteilung, welche 
neben den beiden Zusammenschlussbeteiligten aus-
schließlich in Bad Doberan vertreten ist. Der Wettbe-
werber hat allerdings hierbei einen nur kleinen 
Marktanteil von 11%, wobei das Klinikum Südstadt 
und die Universitätsmedizin sehr große Marktanteile 
von 47% beziehungsweise 43% erreichen. 

112) Die Ausführungen zu den einzelnen Fachabtei-
lungen unterstreichen, dass die Patienten auf dem 
räumlich relevanten Markt bereits vor einem mögli-
chen Zusammenschluss nur sehr begrenzte Aus-
weichalternativen zum Klinikum Südstadt und zur 
Universitätsmedizin Rostock haben.  

4.2.2. Situation mit möglichem Zusammenschluss 

113) Nach einem möglichen Zusammenschluss wür-
den die beiden Parteien einen Marktanteil von etwa 
83% auf dem räumlich abgegrenzten Markt errei-
chen. Die bereits im Ausgangspunkt marktbeherr-
schende Stellung der Universitätsmedizin Rostock 
würde somit erheblich verstärkt. Eine erhebliche Be-
hinderung wirksamen Wettbewerbs durch den Zu-
sammenschluss ist wahrscheinlich. 

114) Zunächst ist festzuhalten, dass sowohl das Kli-
nikum Südstadt als auch die Universitätsmedizin 
Rostock wirtschaftlich gesunde Krankenhäuser sind, 
die sich zudem in den vergangenen Jahren im Wachs-
tum positiv entwickelt haben. Ohne einen Zusam-
menschluss ist zu erwarten, dass beide Krankenhäu-
ser auch in Zukunft ihre Leistungen getrennt vonei-
nander anbieten können und werden.49 Die im Aus-
gangspunkt festgestellte wettbewerbliche Nähe zwi-
schen den beiden Krankenhäusern würde auch in Zu-
kunft den wettbewerblichen Verhaltensspielraum 
des jeweils anderen Krankenhausen wirksam be-
schränken. 

115) Dagegen ist für den Fall eines Zusammen-
schlusses nicht zu erwarten, dass die weiteren im 
räumlich relevanten Markt ansässigen Kliniken den 
Handlungsspielraum eines fusionierten Krankenhau-
ses hinreichend beschränken würden. Abwande-
rungswillige Patienten hätten sehr stark begrenzte 

 
49 Im Unimed-Bericht (Seite 35) heißt es dagegen: „Umgekehrt 
stellt sich die Frage, ob es außerhalb einer solchen Lösung [Voll-
fusion, HE] überhaupt nachhaltige Perspektiven für jedes der bei-
den Häuser gibt.“ Es ist jedoch an keiner Stelle ersichtlich, auf 

bis hin zu gar keiner Alternative(n) für eine vollstati-
onäre Behandlung außerhalb eines fusionierten 
Krankenhauses aus dem Klinikum Südstadt und der 
Universitätsmedizin Rostock. 

116) Dieses Bild wird durch einen Blick auf die Fach-
abteilungsebene bestätigt. Denn in allen vier Abtei-
lungen, über welche sowohl die potenziell Zusam-
menschlussbeteiligten als auch mindestens ein Wett-
bewerber verfügen, hätte das fusionierte Kranken-
haus einen Marktanteil von circa 65 bis 89%. 

117) Dies lässt nach üblichen Standards des BKartA 
einen wirtschaftlichen Anreiz für das marktmächtige 
Krankenhaus zu Leistungs- und Qualitätsreduktionen 
erwarten. Der Zusammenschluss würde daher zu ei-
ner erheblichen Behinderung wirksamen Wettbe-
werbs führen und entsprechend das Untersagungs-
kriterium des BKartA erfüllen. 

118) Eine Ausnahme würde allenfalls greifen, wenn 
der Zusammenschluss zu maßgeblichen Effizienzge-
winnen führt, die sich nur durch den Zusammen-
schluss erreichen lassen und die in Summe die er-
wartbar negativen wettbewerblichen Auswirkungen 
des Zusammenschlusses aufwiegen. HE hat jedoch 
keine Erkenntnisse über entsprechende Effizienzge-
winne in hinreichend großem Ausmaß. Auch aus dem 
Unimed-Bericht ergeben sich keine entsprechenden 
Erkenntnisse. Zwar wird dort auf mögliche Effizienz-
gewinne durch Synergien verwiesen, aber konkret 
bezieht sich der Bericht auf einen angedachten Zu-
sammenschluss des städtischen Krankenhauses Köln 
mit der Universitätsmedizin Köln.50 Konkrete Belege 
für entsprechende Effizienzen mit Bezug zu dem hier 
relevanten Zusammenschlussvorhaben gibt es nicht. 
Rein abstrakte Verweise auf mögliche Effizienzen be-
rücksichtigt das BKartA im Rahmen seiner fusions-
kontrollrechtlichen Prüfungen jedoch nicht. Es ist da-
her unwahrscheinlich, dass eine Freigabe des mögli-
chen Zusammenschlusses mit dieser Begründung er-
folgt. 

4.3 Hilfsweise: 50 Kilometer Radius 

119) Auch auf einem räumlich weiter abgegrenzten 
Markt bis zu einem Radius von 50 Kilometer um das 

welcher Faktenbasis diese Aussage beruht. Das Klinikum Süd-
stadt hat gegenüber HE bekundet, auch ohne einen Zusammen-
schluss wirtschaftlich stabil und sicher aufgestellt zu sein. 
50 Vergleiche Unimed-Bericht, Seite 34 f.  
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Klinikum Südstadt ist für den Fall eines Zusammen-
schlusses von einer erheblichen Behinderung wirksa-
men Wettbewerbs auszugehen. 

120) Hilfsweise, aufgrund der datenbedingten ge-
ringen Unsicherheit im Bereich der räumlichen 
Marktabgrenzung, wird die wettbewerbliche Würdi-
gung des möglichen Zusammenschlusses auf eine 
räumliche Marktabgrenzung innerhalb eines Radius 
von 50 Kilometer um den Standort des Klinikums Süd-
stadt vorgenommen. Die weiter gefasste räumliche 
Marktabgrenzung führt dazu, dass zwei weitere Kran-
kenhäuser in die wettbewerbliche Würdigung einflie-
ßen: die Krankenhäuser in Bützow (38 Straßenkilo-
meter) und Güstrow (42 Straßenkilometer). 

121) Die folgende Tabelle gibt zunächst einen Über-
blick der Anzahl vollstationärer Fälle der zu berück-
sichtigenden Häuser im Jahr 2019. 

 

122) Bereits vor einem möglichen Zusammen-
schluss hat die Universitätsmedizin eine äußerst 
marktmächtige Stellung von 39% aller vollstationären 
Fälle inne; dies ist sehr knapp unter den 40% der Ein-
zelmarktbeherrschungsvermutung. Diese Position 
würde durch einen Zusammenschluss auch bei dieser 
weit gefassten Marktabgrenzung verstärkt werden, 
so dass eine marktbeherrschende Stellung entsteht. 
Das Klinikum Südstadt und die Universitätsmedizin 
Rostock würden dann einen marktbeherrschenden 
Marktanteil von etwa 64% der Fälle auf sich vereinen. 

123) Mit dem Klinikum in Güstrow beinhaltet der 
räumlich relevante Markt in der weiten Abgrenzung 
ein weiteres großes Krankenhaus im Vergleich zu den 
sonst deutlich kleineren Häusern. Jedoch ist Güstrow 
mit einem Marktanteil von 19% lediglich das dritt-
größte Krankenhaus hinter der Universitätsmedizin 

Rostock und dem Klinikum Südstadt auf dem relevan-
ten Markt. Die weiteren drei Krankenhäuser haben 
lediglich Marktanteile im einstelligen Bereich. 

124) Diese übergeordnete Betrachtung lässt schon 
nicht erwarten, dass die nicht am potenziellen Zu-
sammenschluss beteiligten Krankenhäuser den Ver-
haltensspielraum eines fusionierten Krankenhauses 
aus Universitätsmedizin Rostock und Klinikum Süd-
stadt hinreichend begrenzen könnten. 

125) Mit Blick auf die einzelnen Fachabteilungen 
würden durch den Zusammenschluss zudem in allen 
Fachabteilungen, welche in Südstadt und Universi-
tätsmedizin parallel vorhanden sind, jeweils markt-
beherrschende Stellungen des fusionierten Kranken-
hauses entstehen. 

126) Die folgenden Tabellen stellen die Marktsitua-
tionen bezogen auf die einzelnen Fachabteilungen 
für die weite räumliche Marktabgrenzung dar. 

 

 

Vollstationäre Fälle 2019

Klinik Anzahl Marktanteil

Universitätsmedizin 38.809      39%

Südstadt 25.742      26%

Summe Beteiligte 64.551      64%

KMG Klinikum Güstrow 18.821      19%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 7.245         7%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 6.647         7%

Warnowklinik Bützow 2.967         3%

Summe Wettbewerber 35.680      36%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Innere Medizin 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 11.105      29%

Südstadt 8.301         22%

Summe Beteiligte 19.406      51%

KMG Klinikum Güstrow 8.302         22%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 4.097         11%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 3.966         11%

Warnowklinik Bützow 1.985         5%

Summe Wettbewerber 18.350      49%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Chirurgie 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 5.041         37%

Südstadt 4.173         31%

Summe Beteiligte 9.214         68%

KMG Klinikum Güstrow 1.612         12%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 1.111         8%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 1.106         8%

Warnowklinik Bützow 524            4%

Summe Wettbewerber 4.353         32%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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127) Für alle vier betrachteten Fachabteilungen gilt, 
dass die Universitätsmedizin Rostock und das Klini-
kum Südstadt Fallanteile erreichen, die minimal so 
klein sind wie bei der nächstkleineren Klinik (in der 
Regel Güstrow). Es gilt daher weiter, dass die Univer-
sitätsmedizin Rostock und das Klinikum Südstadt 
engste oder jedenfalls sehr enge Wettbewerber sind. 

128) Für alle vier Fachabteilungen gilt zudem, dass 
der gemeinsame Fallanteil der Universitätsmedizin 
Rostock und des Klinikums Südstadt 50% oder mehr 
beträgt. Mit Ausnahme der Anästhesiologie/Intensiv-
medizin ist zwar nicht bereits eines der Kliniken im 
Ausgangspunkt marktmächtig, aber zusammen über-
schreiten die beiden Kliniken jeweils die relevante 
Schwelle von 40%. 

129) Die obigen Daten lassen keine andere Schluss-
folgerung als im Fall der engen räumlichen Marktab-
grenzung zu. Das Klinikum Güstrow und die weiteren 
kleineren Krankenhäuser stellen keine hinreichend 
engen Wettbewerber dar, um den Verhaltensspiel-
raum eines fusionierten Krankenhausen aus der Uni-
versitätsmedizin Rostock und dem Klinikum Südstadt 

 
51 Ganz genau genommen verfügt auch die Universitätsmedizin 
Rostock noch über fünf Betten im Bereich der Neonatologie. 

zu begrenzen. Auch im Fall der weiten räumlichen 
Marktabgrenzung ist eine erhebliche Behinderung 
wirksamen Wettbewerbs zu erwarten, so dass die 
Untersagungsbedingung des BKartA erfüllt wäre. 

4.4 Eltern-Kind-Zentrum 

130) Die potenzielle Einrichtung eines Eltern-Kind-
Zentrums durch das Klinikum Südstadt und die Uni-
versitätsmedizin Rostock würde wahrscheinlich kei-
nen wettbewerblichen Bedenken des BKartA begeg-
nen.  

131) Es besteht seit einigen Jahren von Seiten der 
potenziell Zusammenschlussbeteiligten die Idee, ein 
gemeinsames Eltern-Kind-Zentrum aufzubauen. 
Hierbei sollen die Kräfte der beiden Kliniken, welche 
auf diese Art der medizinischen Versorgung abzielen, 
gebündelt werden. Konkret bedeutet dies, dass die 
Kliniken für Geburtshilfe sowie für Neonatologie, 
welche sich bisher praktisch alleinig in Südstadt be-
finden, mit den Kliniken für Kinder- und Jugendmedi-
zin sowie Kinderchirurgie, welche bisher ausschließ-
lich an der Universitätsmedizin Rostock vorhanden 
sind, zusammengeschlossen werden.51 Aus der Abtei-
lung für Gynäkologie des Klinikums Südstadt würden 
zudem die präpartalen Entbindungspatienten in dem 
Eltern-Kind-Zentrum behandelt werden. Hierfür soll 
ein neues Gebäude entweder auf dem Gelände des 
Klinikums Südstadt oder der Universitätsmedizin 
Rostock errichtet werden, um die Wege weiterhin 
möglichst kurz zu halten. 

132) Die folgende Tabelle stellt die jeweilig be-
troffenen Bereiche im Klinikum Südstadt und der Uni-
versitätsmedizin Rostock, jeweils mit der absoluten 
Anzahl der Fälle und dem Anteil an allen Fällen des 
jeweiligen Klinikums dar. 

 

Orthopädie/Unfallchirurgie 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 1.702         19%

Südstadt 2.679         30%

Summe Beteiligte 4.381         50%

KMG Klinikum Güstrow 1.669         19%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 1.462         17%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 880            10%

Warnowklinik Bützow 458            5%

Summe Wettbewerber 4.469         50%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Anästhesiologie/Intensivmedizin 2019

Klinik Anzahl Fälle Marktanteil

Universitätsmedizin 375            41%

Südstadt 411            44%

Summe Beteiligte 786            85%

KMG Klinikum Güstrow 43              5%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 96              10%

Summe Wettbewerber 139            15%

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Fachabteilungen für das Eltern-Kind-Zentrum (vollst. Fälle 2019)

Südstadt Anzahl % Ges.fälle

Entbindung 3.092         12%

Neonatologie 3.220         13%

Gynäkologie - präpartale Entbindung* 1.294         5%

Universitätsmedizin Anzahl % Ges.fälle

Kinder- und Jugendmedizin 2.792         7%

Kinderchirurgie 1.384         4%

*Informationen zum Anteil der präpartalen Entbindung an der Gynäkologie vom Klinikum 

Südstadt zur Verfügung gestellt. Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichen der Kliniken. 
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133) Die beiden wesentlichen Fachabteilungen, 
welche vom Klinikum Südstadt in das Eltern-Kind-
Zentrum ausgelagert werden würden, sind mit Blick 
auf die Anzahl der Gesamtfälle nahezu gleich groß. 
Sie machen einen Anteil von 12% beziehungsweise 
13% der Gesamtfälle vollstationär behandelter Pati-
enten im Klinikum Südstadt im Jahr 2019 aus. Zusam-
men mit den präpartalen Entbindungspatienten be-
läuft sich der Anteil der in das Eltern-Kind-Zentrum zu 
verlagernden Patienten auf circa 30% aller Fälle des 
Klinikums Südstadt. 

134) Die Kinder- und Jugendmedizin sowie die Kin-
derchirurgie, welche von Seiten der Universitätsme-
dizin Rostock in das Eltern-Kind-Zentrum einfließen 
würde, umfassen zusammen circa vier Tausend Fälle 
im Jahr 2019. Dies macht einen Anteil an der Gesamt-
fallzahl der Universitätsmedizin von etwa 11% aus. 

135) Für die im Rahmen der wettbewerblichen Ana-
lyse zu treffende Prognoseentscheidung ist maßgeb-
lich, dass die Angebote des Klinikums Südstadt und 
der Universitätsmedizin im Ausgangspunkt praktisch 
vollständig komplementär sind. Daraus folgt, dass die 
potenziell Zusammenschlussbeteiligten aktuell in kei-
nem der betroffenen Fachbereiche im Wettbewerb 
zueinander stehen. Ein nicht existierender Wettbe-
werb kann aber auch durch einen Zusammenschluss 
nicht beschränkt werden. Mit anderen Worten, eine 
erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs 
kann nicht vorliegen, wenn es vor dem Zusammen-
schluss keinen wirksamen Wettbewerb gibt.52 

136) Diese Feststellung ist auch gänzlich unabhän-
gig von jedweden Unsicherheiten sowohl in Bereich 
der sachlichen als auch räumlichen Marktangren-
zung. Es kommt insbesondere nicht darauf an, ob ge-
gebenenfalls ein eigener sachlicher Markt für zum 
Beispiel Kinder- und Jugendmedizin abzugrenzen ist 
oder ob der räumliche Markt bis zu 35 oder doch bis 
zu 50 Kilometer um Südstadt reicht. In allen denkba-
ren Marktabgrenzungen bleibt es dabei, dass in dem 

 
52 Eine derartige Konstellation lag beispielsweise – zudem weni-
ger deutlich – der Freigabe im Fall Zentralklinikum Flensburg zu-
grunde. Im dortigen Fall haben die Zusammenschlussbeteiligten 
zusammen Marktanteile jenseits der Schwelle zur Marktbeherr-
schung erreicht (vergleiche BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, 
B3-33/20 – Zentralklinikum Flensburg, Rn. 350 ff.). Jedoch hatte 
das BKartA festgestellt, dass sich die Fachabteilungen und auch 
die konkreten Leistungen der Kliniken nur wenig überschneiden 
und diejenigen Fälle, wo eine Überschneidung vorliegt, nur einen 

geplanten Eltern-Kind-Zentrum nur solche Leistun-
gen zusammengefasst werden, in denen die potenzi-
ell Zusammenschlussbeteiligten nicht zueinander im 
Wettbewerb stehen und diesen daher auch nicht be-
schränken können. 

137) Es ist schließlich auch nicht zu erwarten, dass 
sich die obige Einschätzung ändert, wenn nicht nur 
auf die Fachabteiligen der jeweiligen Klinik, sondern 
auf einzelne DRG geschaut würde. Grundsätzlich 
hebt das BKartA hervor, dass sich die Leistungen ei-
nes Krankenhauses nicht strikt nach Fachabteilungen 
abgrenzen lassen, da viele DRG fachabteilungsüber-
greifend sind. Theoretisch ist demnach denkbar, dass 
sich zwar bei der Betrachtung der Fachabteilungen 
eine strikte Komplementarität des Angebots der po-
tenziell Zusammenschlussbeteiligten ergibt, diese 
aber auf Ebene der DRG nicht oder jedenfalls nicht so 
ausgeprägt vorliegt. Das BKartA hat aber in der Sek-
toruntersuchung Krankenhäuser und beispielsweise 
im Beschluss Zentralklinikum Flensburg festgehalten, 
dass die Überschneidung der DRG im Bereich Gynä-
kologie und Geburtshilfe sehr niedrig ist und sich die 
Kinder- und Jugendmedizin durch besondere Bedarfe 
auszeichnet und Leistungen erfordert, die wiederum 
Erwachsene nicht benötigen. Im Beschluss Zentralkli-
nikum Flensburg sah das BKartA insoweit auch ge-
wichtige Indizien für die Abgrenzung eines eigenen 
sachlich relevanten Marktes für diesen Bereich, auch 
wenn das BKartA dies dann mangels Entscheidungs-
erheblichkeit offengelassen hat.53 Dies lässt gleich-
wohl den Schluss zu, dass sich die Leistungen des Kli-
nikums Südstadt und der Universitätsmedizin 
Rostock auch nicht auf sozusagen zweiter Ebene hin-
ter den Fachabteilungen soweit überschneiden, dass 
von einem wirksamen Wettbewerb zwischen den po-
tenziell Zusammenschlussbeteiligten und in Bezug 
auf die betroffenen Fachabteilungen auszugehen ist. 
Es bleibt dann dabei, dass nicht vorhandener Wett-
bewerb auch nicht beschränkt werden kann. 

geringen Anteil an allen Fällen ausmacht (vergleiche dort, Rn. 204 
ff.). Daraus folgerte das BKartA, dass ohne und mit Zusammen-
schluss der wettbewerbliche Verhaltensspielraum hinreichend 
begrenzt ist und keine erhebliche Behinderung wirksamen Wett-
bewerbs zu erwarten ist (dort, Rn. 347 ff.). 
53 Vergleiche BKartA (2021), B3-29/15, Sektoruntersuchung Kran-
kenhäuser, Rn. 660 f.; BKartA, Beschluss vom 30.07.2020, B3-
33/20 – Zentralklinikum Flensburg, Rn. 206 ff. 
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138) Es wäre sinnvoll, das Eltern-Kind-Zentrum am 
Klinikum Südstadt anzusiedeln, da dort bereits der 
Großteil der Fälle behandelt wird und überdies die 
marktbeherrschende Position der Universitätsmedi-
zin zumindest zum Teil reduziert werden könnte. In 
der langfristigen Perspektive kann das Klinikum Süd-
stadt hierdurch eine marktstärkere Position gegen-
über diesem Wettbewerber erlangen und seine 
Wettbewerbsposition stärken. 

139) Die nachstehenden Tabellen verdeutlichen, 
wie sich die Standortwahl auf die wettbewerbliche Si-
tuation der beiden Kliniken nach Gründung eines ge-
meinsamen Eltern-Kind-Zentrums bei einer Marktab-
grenzung innerhalb eines Radius von 35 beziehungs-
weise 50 Kilometern auswirken würde. Die Darstel-
lungen enthalten jeweils die Marktanteile der in der 
Marktabgrenzung zu berücksichtigenden Kliniken, 
wenn das Eltern-Kind-Zentrum dem Klinikum Süd-
stadt (linke Prozentangaben) oder der Universitäts-
medizin (rechte Prozentangaben) angegliedert wer-
den würde. Diese Zahlen sind jeweils mit dem Status-
Quo ohne Eltern-Kind-Zentrum zu vergleichen, in 
dem das Klinikum Südstadt einen Marktanteil von 
33% (enge räumliche Abgrenzung) beziehungsweise 
26% (weite räumliche Abgrenzung) hat und die Uni-
versitätsmedizin Rostock Marktanteile von 49% 
(enge Abgrenzung) beziehungsweise 39% (weite Ab-
grenzung) hat (siehe Abschnitte 4.2.1 und 4.3). 

 

 

140) Die Standortwahl des Eltern-Kind-Zentrums 
auf dem Gelände des Klinikums Südstadt würde die 
Marktbeherrschung des Universitätsklinikums von 
49% auf 44% reduzieren (35 Kilometer-Radius) bezie-
hungsweise die marktstarke Position von bisher 39% 
auf 35% reduzieren (50 Kilometer-Radius). Die Markt-
anteile des Klinikums Südstadt würden sich umge-
kehrt von 33% auf 38% (35 Kilometer-Radius) bezie-
hungsweise von 26% auf 30% erhöhen. Die Marktan-
teile der beiden nächsten Wettbewerber würden sich 
also angleichen, sollte das Eltern-Kind-Zentrum auf 
dem Klinikgelände von Südstadt errichtet werden. 

141) Das Eltern-Kind-Zentrum auf dem Gelände der 
Universitätsmedizin anzusiedeln, würde dahingegen 
die (knapp) markbeherrschende Stellung der Univer-
sitätskrankenhauses weiter ausbauen (auf 59% be-
ziehungsweise 46% Marktanteil bei einem 35 bezie-
hungsweise 50 Kilometer-Radius) und die wettbe-
werbliche Position des Klinikums Südstadt schwä-
chen. 

142) Die Standortwahl auf dem Gelände des Klini-
kums Südstadt ist daher vorteilhaft für die langfris-
tige Wettbewerbssituation. 

4.5 Hilfsweise: 50 Kilometer Radius ohne Eltern-
Kind-Fachabteilungen  

143) Noch hilfsweise hat HE die Situation analysiert, 
wenn für diejenigen Fachabteilungen und Patienten, 
die zusammen das Eltern-Kind-Zentrum ergeben sol-
len, ein eigener sachlicher Markt abzugrenzen sein 
sollte. In diesem Fall zählt insbesondere ein wesent-
licher Teil der Fälle des Klinikums Südstadt nicht mehr 
zum relevanten sachlichen Markt. Betrachtet wird 
nur die weite räumliche Marktabgrenzung, denn 
wenn sich hier weiterhin wettbewerbliche Bedenken 

Marktanteile: Eltern-Kind-Zentrum 35 km-Radius

Klinik/Standort Südstadt Uni.medizin

Unimedizin 44% 59%

Südstadt 38% 23%

Summe Beteiligte 82% 82%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 9% 9%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 8% 8%

Summe Wettbewerber 18% 18%

Informationen zum Anteil der präpartalen Entbindung an der Gynäkologie vom Klinikum 

Südstadt zur Verfügung gestellt. Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichen der Kliniken. 

Marktanteile: Eltern-Kind-Zentrum 50 km-Radius

Klinik/Standort Südstadt Uni.medizin

Unimedizin 35% 46%

Südstadt 30% 18%

Summe Beteiligte 64% 64%

KMG Klinikum Güstrow 19% 19%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 7% 7%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 7% 7%

Warnowklinik Bützow 3% 3%

Summe Wettbewerber 36% 36%

Informationen zum Anteil der präpartalen Entbindung an der Gynäkologie vom Klinikum 

Südstadt zur Verfügung gestellt. Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichen der Kliniken. 
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zeigen, dann wäre dies auch bei enger räumlicher Ab-
grenzung so. 

144) Die folgende Tabelle fasst die Marktanteile der 
verschiedenen Kliniken zusammen: 

 

145) Die Universitätsmedizin ist auch in diesem Sze-
nario mit einem Marktanteil von 39% weiterhin stark 
marktmächtig und knapp unter den 40% der Einzel-
marktbeherrschungsvermutung. Der Zusammen-
schluss würde dann eine marktbeherrschende Posi-
tion von 60% Marktanteil entstehen lassen, auch 
wenn bei dieser sachlichen Marktabgrenzung das Kli-
nikum Güstrow vergleichbar groß zu dem Klinikum 
Südstadt wäre. 

146) Auf die weiteren Auswertungen einzelner 
Fachabteilungen ergeben sich durch die andere 
Marktabgrenzung keine Auswirkungen, da dort im-
mer nur die einzelnen Fachabteilungen und ohnehin 
nicht die hier ausgeschlossenen Fachabteilungen be-
trachtet werden. 

147) Auch in diesem Fall wäre daher eine erhebliche 
Behinderung wirksamen Wettbewerbs und damit die 
Erfüllung des Untersagungskriteriums des BKartA zu 
erwarten. 

 

Hamburg, 14. September 2022 

 

Dr. Philipp Schliffke   

Vollstationäre Fälle 2019 ohne ELKI-Fachabteilungen

Klinik Anzahl Marktanteil

Universitätsmedizin 34.633      39%

Südstadt 18.136      21%

Summe Beteiligte 52.769      60%

KMG Klinikum Güstrow 18.821      21%

Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten 7.245         8%

Sana Krankenhaus Bad Doberan 6.647         8%

Warnowklinik Bützow 2.967         3%

Summe Wettbewerber 35.680      40%

Informationen zum Anteil der präpartalen Entbindung an der Gynäkologie vom Klinikum 

Südstadt zur Verfügung gestellt. Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichen der Kliniken. 
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5 Anhang 

5.1 Distanzen 

148) Südstadt zu Universitätsmedizin 

 

149) Südstadt zu Sana KH Bad Doberan 

 

150) Südstadt zu Bodden-Kl. Ribnitz-Dammgarten 

 

151) Südstadt zu Warnow-Klinik Bützow 
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152) Südstadt zu KMG-Klinikum Güstrow 

 

153) Südstadt zu DRK Krankenhaus Teterow 

 

154) Südstadt zu Bonhoeffer Klinik Malchin 

 

155) Südstadt zu Sana-Hanse Klinikum Wismar 
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5.2 Fachabteilungszuordnung 

156) Die nachstehenden Tabellen geben die Kategorisierung der einzelnen Kliniken in Abteilungen aus den Qua-
litätsberichten sowie die Zuordnung HEs in Fachabteilungen nach der Kategorisierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommerns bei der Krankenhausplanung wieder. Berücksichtigt sind ausschließlich Abteilungen, in welchen im 
Jahr 2019 somatische vollstationäre Fälle behandelt wurden. 

 

 

 

Klinikum Südstadt Rostock

Abteilungen aus Qualitätsbericht Abteilungszuordnung HE

Allgemein-/ Visceral-/ Thoraxchirurgie Chirurgie

Gefäßchirugie Chirurgie

Unfallchirugie/Orthopädie Orthopädie/Unfallchirurgie

Handchirugie Chirurgie

Entbindung Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Gynäkologie Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Allgemeine Innere Medizin / Gastroenterologie Innere Medizin

Kardiologie Innere Medizin

Angiologie / Diabetologie Innere Medizin

Rheumatologie / Klinische Immunologie / Pneumologie / Innere Medizin

Onkologie / Hämatologie / Palliativmedizin / Onkologisches Zentrum Innere Medizin

Anästehsie und Intensivdemizin Anästhesiologie/Intensivmedizin

Schmerzmedizin mit Tagesklinik für Schmerztherapie Anästhesiologie/Intensivmedizin

Neonatologie und Neonatologische Intensivmedizin / Neugeborene Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten

Abteilungen aus Qualitätsbericht Abteilungszuordnung HE

Innere Medizin Innere Medizin

Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie Chirurgie

Orthopädie und Unfallchirurgie Orthopädie/Unfallchirurgie

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Sana Krankenhaus Bad Doberan

Abteilungen aus Qualitätsbericht Abteilungszuordnung HE

Orthopädie/Unfallchirurgie Orthopädie/Unfallchirurgie

Innere Medizin Innere Medizin

Anästhesiologie und Intensivmedizin Anästhesiologie/Intensivmedizin

Allgemeine Chirurgie Chirurgie

Urologie Urologie

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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Bützow

Abteilungen aus Qualitätsbericht Abteilungszuordnung HE

Chirurgie Chirurgie

Innere Medizin Innere Medizin

Anästhesie und Intensivmedizin Anästhesiologie/Intensivmedizin

Orthopädie und Unfallchirurgie Orthopädie/Unfallchirurgie

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.

Universitätsmedizin Rostock

Abteilungen aus Qualitätsbericht Abteilungszuordnung HE

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie Anästhesiologie/Intensivmedizin

Augenklinik und Poliklinik Augenheilkunde

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie Haut- und Geschlechtskrankheiten

Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie Herzchirurgie

Orthopädische Klinik und Poliklinik Orthopädie/Unfallchirurgie

Urologische Klinik und Poliklinik Urologie

Kinder- und Jugendklinik und Poliklinik Kinder- und Jugendmedizin

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Allgemeine Chirurgie, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirugie Chirurgie

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Chirurgie

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Kinderchirurgie Kinderchirurgie

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Neurochirurgie Neurochirurgie

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Thoraxchirurgie Chirurgie

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Nuklearmedizin

Klinik und Poliklinik für Neurologie Neurologie

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie Strahlentherapie

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Nuklearmedizin

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Pneumologie Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Interdisziplinäre Internistische Intensivstation Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Kardiologie Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Gastroenterologie, Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Sektion Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Tropenmedizin, Infektionskrankheiten und Nephrologie Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Sektion Nephrologie Innere Medizin

Zentrum für Innere Medizin - Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin Innere Medizin

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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5.3 Mögliche Übertragung der Fälle im Jahr 2019 

157) Die beiden Tabellen enthalten die in den Qualitätsberichten 2019 genannten somatischen Abteilungen der 
beiden Krankenhäuser, in welchen vollstationäre Fälle behandelt wurden. Es wurde, in Abstimmung mit dem Kli-
nikum Südstadt unterstellt, dass die jeweilige Fallzahl einer Abteilung als in das andere Rostocker Krankenhaus 
übertrag ist, sofern dort eine solche (Unter-)Abteilung ausgewiesen ist. Der Anteil der übertragbaren vollstationä-
ren Fälle wurde durch die Division der „SUMME übertragbar“ mit der „SUMME Fälle“ berechnet. 

158) Aufgrund einer möglichen Trennung der Patienten und Abteilungen für ein Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) wur-
den diese Fallzahlen zudem gelb markiert und der Anteil der übertragbaren vollstationären Patienten separat aus-
gewiesen. 

KMG Klinikum Güstrow

Abteilungen aus Qualitätsbericht Abteilungszuordnung HE

Klinik für Urologie Urologie

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie Chirurgie

Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin Innere Medizin

Klinik für Geriatrie Innere Medizin

Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Kinder- und Jugendmedizin

Schmerztherapie Anästhesiologie/Intensivmedizin

Klinik für Rhythmologie und klinische Elektrophysiologie Innere Medizin

Klinik für Unfallchirurgie Orthopädie/Unfallchirurgie

Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen Innere Medizin

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Klinik für Orthopädie Orthopädie/Unfallchirurgie

Klinik für Neurologie Neurologie

Quelle: HE auf Basis Qualitätsberichten der Kliniken.
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Südstadt

Abteilung aus Qualitätsbericht (mit vollstationären Fällen) übertragbar Fälle Südstadt 2019

Allgemein-/ Visceral-/ Thoraxchirurgie x 3.145                        

Gefäßchirugie x 657                            

Unfallchirugie/Orthopädie x 2.679                        

Handchirugie x 371                            

Entbindung 3.092                        

Gynäkologie 3.866                        

Gynäkologie - keine präpartale Entbindung* 2.572                        

Gynäkologie - präpartale Entbindung* 1.294                        

Allgemeine Innere Medizin / Gastroenterologie x 2.107                        

Kardiologie x 2.284                        

Angiologie / Diabetologie x 622                            

Rheumatologie / Klinische Immunologie / Pneumologie / x 1.944                        

Onkologie / Hämatologie / Palliativmedizin / Onkologisches Zentrum x 1.344                        

Anästehsie und Intensivdemizin x 381                            

Schmerzmedizin mit Tagesklinik für Schmerztherapie 30                              

Neonatologie und Neonatologische Intensivmedizin / Neugeborene 3.220                        

SUMME Fälle 25.742                         

SUMME ohne ELKI-Abteilungen 18.136                         

SUMME übertragbar in die Universitätsmedizin 15.534                         

% Fälle von Südstadt in die Universitätsmedizin übertragbar 60,3%

% Fälle von Südstadt in die Universitätsmedizin übertragbar ohne ELKI 85,7%

ELKI-Abteilungen

*Informationen zum Anteil der präpartalen Entbindung an der Gynäkologie vom Klinikum Südstadt zur Verfügung gestellt.                                                                                                    

Quelle: Hamburg Economics auf Basis Qualitätsberichen der Kliniken. 
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Universitätsmedizin

Abteilung aus Qualitätsbericht (mit vollstationären Fällen) übertragbar Fälle Unimedizin 2019

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie x 375                                 

Augenklinik und Poliklinik 2.650                             

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie 1.369                             

Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2.687                             

Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie 827                                 

Orthopädische Klinik und Poliklinik x 1.702                             

Urologische Klinik und Poliklinik 2.183                             

Kinder- und Jugendklinik und Poliklinik 2.792                             

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Allgemeine Chirurgie, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirugie x 2.255                             

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie x 2.622                             

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Kinderchirurgie 1.384                             

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Neurochirurgie 761                                 

Klinik und Poliklinik für Chirurgie - Abteilung für Thoraxchirurgie x 164                                 

Klinik und Poliklinik für Neurologie 3.268                             

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 1.064                             

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin x 602                                 

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Pneumologie x 1.883                             

Zentrum für Innere Medizin - Interdisziplinäre Internistische Intensivstation 164                                 

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Kardiologie x 4.504                             

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Gastroenterologie, Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten x 1.465                             

Zentrum für Innere Medizin - Sektion Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten x 610                                 

Zentrum für Innere Medizin - Abteilung für Tropenmedizin, Infektionskrankheiten und Nephrologie 674                                 

Zentrum für Innere Medizin - Sektion Nephrologie 476                                 

Zentrum für Innere Medizin - Klinik für Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin x 1.329                             

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie 999                                 

SUMME Fälle ohn psycho-somatische Fälle 38.809                              

SUMME ohne ELKI-Abteilungen 34.633                              

SUMME übertragbar ins Klinikum Südstadt 17.511                              

% Fälle von Universitätsmedizin ins Klinikum Südstadt übertragbar 45,1%

% Fälle von Universitätsmedizin ins Klinikum Südstadt übertragbar ohne ELKI 50,6%

Quelle: Hamburg Economics auf Basis Qualitätsberichen der Kliniken. 

ELKI-Abteilungen
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